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N o .  i .  

Unterthiinige Vorstellung 

Einer Wohlgeb. Ritter - und Landschaft 
an 

Sr. Hochfürfll. Durchlaucht den Herzog. 

< T  . 
/ ann Eine zum gegenwärtigen Landtage versammelte Wohlgeborne 

Ritter, und Landschaft mit dieser unterthänigsten Vorstellung an 

E\vr. Hochfüystl. Durchlaucht Höchsteigener Person unmittelbar Sich v/endet, 

so ist die Retriibniss und der Schmerz, den Dieselbe hieibey empfindet, eben 

so gross, als die Veranlassung hicizu für Selbige dringend und ausserordent­

lich ist. — ' 

Die Vorsehung hat Sie, Gnädigster Fürst und Herr! auf den 

Fiii'stenstnhl, eines Landes erhoben, das nicht nach wilikührlichen Grund-

fäzzen seines. Fürsten, sondern allein nach Gesezzen regieret werden 

soll; — und so wie diese ,Gesezze, auf welchen unsere StaatsverfaC 

fung und die Rechte aller Stände und Einwohner dieser Herzogtü­

mer ruhen, bey der Unterwerfung an die Durchlauchtigste Oberherrschaft 

von Höchßderselben^ uns eidlich zugesichert und in neuern Zeiten von den 
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respectabelflen Mächten garsntirct worden ;' so haben auch Elvr. Hochsürßl 

Durchlauchten weiland Durchlauchtigster Herr Vater, in dem mit uns errich-

fe?cn Pacto vom Jahre 1737, rmd nach Hüchftdestcn gltiklicher Z-urükkchr 

in diese Ileizogthümer, in dem landüjglichen Schlüsse vom Jahre 1763 uns 

eine diesen Gesezzen gemäße Regierung zugesichert, — und Eür. Hoiksürßi, 

Durchlaucht Selbst, Höchstweiche bereits schon unser diesen eingegangenen 

Verbindlichkeiten Ihres weiland Durchlauchtig'. :i Herrn Vaters zur Regierung 

gelangten, haben uns diese Zusage« in der Cor poiltionsacte vom Jahic 1776 

aiverma-ls annoch feyerlichft zu wiederholen geruhet, so wie Höchstdiefelben 

ohnedem schon durch den, bey der Lehnsempfängniss Höchfldero Staaten in 

die Hände Sr, Majestät des Königs, Unsers Allergnädigsten Oberherrn, abgeleg­

ten Eid, Sich hierzu feyerlichft verbindlich gemacht hatten« — 

Allein, Gnädigster Fürst und. Herr l gefezt, diese Fürstenthumer, 

deren Regierung die Vorsehung Höchfldero Händen anvertrauet hat, hätten 

Keine bestimmte, gcfezliche, eidlich ihnen zugesicherte und von den refpecta-

beißen Mächten garanti-rte Vorschrift., nach welcher Etor. Hochsürßl. Durch• 

taucht Höchfldero Regierung einzurichten haben, oder mit andern Worten, 

keine Besondere Constitution und Staatsverfassung; — gefezt, diese Vorschrift 

Wäre dunkel und ungewiss und die Staatsverfassung selbst schwankend} — 

gefezt sogar, es wäre möglich, ob wir es uns gleich nicht als möglich denken 

wollen, Höchstdiefelben erachteten Sich an diese gefezliche Vorschrift und 

Constitution nicht, oder doch nicht weiter, als es der ausdriikliche, geschrie­

bene oder gedrukte Buchstabe derselben verlanget, gebunden 5 so ergeben 

fich doch, Gnädigster Fürst und Herr! alle diejenigen Regentenpflichten, de­

ren 
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ren Beobachtung und Erfüllung Höchstdenenfelben oblieget, und die wir und 

das Vaterland von Höchstdenenfelben als unfern Landesfürsten zu erwarten be­

rechtiget find, aus jenem allgemeinen Verhältnisse, in welchem der Na tue 

dev Sachen nach, Fürst und Staat mit einander flehen, —- aus jenen allge­

meinen Grundfäzzen » welche die Basis jeder Staatsverfassung überhaupt, die. 

selbe sey modificiret wie sie wolle, und auch der un sc igen ausmachen, und die 

an und vor sich, so wenig zweifelhaft und ungewiss sind, ab fie auf der an­

dern Seite die unwandelbare Richtschnur jedes Regenten ausmachen sollen, — 

Zufolge diesen unwandelbaren auf der Natur der Sache ruhenden 

Grundiäzzen des allgemeinen Staatsrechtes, find Fürst und Staat nicht zwey 

feparirte Wesen und Gegenstände, —— sie sind eins, zu einem Zwekke, zur 

Beförderung der allgemeinen Wohlfart, durch ein heiliges Band unzertrennbar 

mit einander verbunden. — Der Fürst kann also nach diesen Grnndfäzzen • 

uie anders, als das erhabene Mitglied des Staates betrachtet werden, durch 

welches dieser höchste und lezte Endzwek bewirket werden soll, und dessen 

Händen nur aliein in dieser und keiner andern Rtikßcht, die Kräfte und das . 

Vermögen des Staates» als ein geheiligtes Depot zur zwekniäÄigen Verwendung 

desselben anvertrauet worden. -

Und so wahr nnd so richtig diese allgemein bekannten Grundsätze 

£mda so richtig und wahr find auch die aus selbigen her fließenden Folgen. — 

Der Fürst, wann er auf horte an dem Zwekke der Staatsverfassung, 

der allgemeinen Wohlfart zu arbeiten, —- wann er die Mittel and Kräfte des 

Staates, die ihm za Bewürkimg diese» grossen Endzwekkes anvertrauet worden, 

als eigene, feiner Willkühr überlassene Mittel und Kräfte confideriite, — wann 

A3 er 



6 

er keine zwekmässige Anwendung derselben machte, oder sie gar ungeuwzt liesse,-— 

wann er ein Privatinteresse sich schaffe, das dem Interesse des Staates und der allge-

meinenWohlfart desselben diametralement entgegenstünde, — wann er die Kräfte 

und Güter des Staates, die er nur zur Bewilrkung der leztern verwenden sollte, 

jenem aufopferte j — mit einem Worte, wann er aufhörte seinem erhabenen 

Berufe gemäs zu handeln, und den Haupt- und lezten Endzwek des Staates 

verrtikte, wurde aufhören das mitverbundene Mitglied des Staates seyn zu 

können; — er wurde die geheiligten Bande selbst auflösen, die ihn mit 

leztern unzertrennbar verbinden sollten, —- und nicht der Wohlthater des 

Staates, sondern dessen Feind werden. —• 

Geruhen £tor. Hochfiirstlichcn Durchlaucht, Sich davon zu überzeu­

gen, dass diese Grundwahrheiten keines tveges etwa blosse speculative Wahrhei­

ten der-Schule und des Systems sind.— Nein, Gnädigster Herr! alle weife 

und gute Fürsten aller Zeiten, die als Wohlthäter ihres Volks sich Unsterblich­

keit und einen ewigen, Nachruhm erworben haben, haben sie als wahr aner­

kannt. — Keiner, von ihnen hat sich als ein von dem Staate infolirtes Wefea 

angesehen, das ein von dem Interesse des Staates separines und diverses Inte­

resse habe und haben könne, und ein jeder hat es vor ehrenvoll gehalten, sich 

nur als den ersten Diener des Staates zu betrachten und es zu gestehen, dass er 
•; ' ' .. . v . * 

nur darum da sey, den grossen Endzwek der Nation zu(befördern, und dass 

es feine Pflicht sey, nur allein zu diesem Endzwekke, zur allgemeinen Wohl­

fart und Gliikfeligkeit seines Volkes, die feinen Händen anvertrauten Kräfte 

des Volks und die öffentlichen Fonds zu verwendeii. —— 

Möchte doch'Eine Wohlgeborne Ritter- und Landschaft, möchte 

doch unser Vaterland, so gluklich seyn," in Ew) Hochfürstlichcn Durchlaucht 

Hoch-



Höchsten Person,. al$! unsers, 'von der Vorsehung uns bestimmten Landes-

Fürsten, sich eines solchen Wohlthäters, eines solchen Beförderers unserer va­

terländischen Glükfeligkeit erfreuen zu können, — < Möchte das Vaterland 

doch in Liivr. Hoc bfUrft liehen Durchlaucht Höchsten Person, nicht blos seinen 

gesezlichen Fürsten, sondern auch zugleich den Vater des Vaterlandes verehren 

können, —- . Unser und unserer Nachkommen Dank, könnte und würde Etor. 

Hochsürst liehen Durchlaucht. eben so wenig entgehen, ah der Beyfall 

der Welt. —-

Mit einem Schmerze lind einer Betrübniss aber, die der Grösse und 

der Wichtigkeit der Gegenstände unserer fehlgeschlagenen gerechten Erwartun­

gen und Hofnungen gleichen, hat Eine Wohlgeborne Ritter- und Landschaft 

und unser ganzes Vaterland es wahrnehmen müssen, wie Höchstdiefelben feit 

dem Antritte Höchfldero Regierung im Jahre 1770, Höchst Sich und das Va­

terland, als zwey ganz separirte Gegenstände angesehen, Höchstdero Interesse 

von dem Interesse des Staates ganz verschieden zu seyn erachtet, und dahero 

nach Grundsätzen gehandelt haben, die eben so constiturionswidrig, als ixe 

im Allgemeinen denenjenigen Pflichten, die jedem Regenten obliegen, entge­

gen sind, , und vielmehr, für die Wohlfahrt und Glükfeligkeit des Vaterlan« 

des verderblich lind zerstöhrend gewesen. — 

Wann E\vr. Hochsilrstlichen Durchlaucht, auf die zur Administra­

tion der Justice, der Polizey und andern, theils zur öffentlichen Sicherheit und 

guten Ordnung, theils zur Erleichterung menschlichen Elendes, abzwekkende 

Anstalten, «— auf die Anstalten zu dem Erziehungswesen der Jugend aller 

Stinde —-» zur Ausbildung menschlichen Verstandeszur Erweiterung m'izli-

cher 



eher Kenntnisse, zu deren praktischen Anwendung in allen Fächern zum Wohl 

des Staates und der Gesellschaft, — auf die Anstalten zur Beförderung des 

Ackerbaues, zur Vermehrung und Veredlung der rohen Produkte der Natur, 

zur Beförderung der Gewerbe, Künste, Manufakturen, Handel und des (ich 

hierauf gründenden Flors der Städte, zur Beförderung der Industrie, Ver­

größerung des Nationalreichthums überhaupt, fo wie des baaren Vermögens 

und dessen richtigen Cirkulation im Staate", die in den mehtesten europäischen 

Staaten, durch die Weisheit ihrer Regenten mit Fürstlicher Milde und Frey­

gebigkeit und Landesväterlichen Wohlwollen und Sorgfalt, zur allgemeinen 

Wohlfart bereits getroffen worden, und annoch getroffen werden, und auf 

diele Fürstentümer und unser Vaterland einen vergleichenden Blik wer­

fen . — so wird es Ewr. Hochsürstlichen Durchlaucht nicht entgehen, dass an 

alles dieses, was bereits zur Vollkommenheit in andern Staaten gelanget ist, 

und wovon Segen und Wohlfart über Regent und Unterthan in reichem Maasse 

sich verbreitet, in unserm Vaterlande nicht nur gänzlich verabsäumet, fondern 

selbst nicht einmal an das Nothwendigste, an die ersten Bedürfnisse des Staa­

tes , gedacht worden. — 

Wir find, Gnädigster Fürst und Herr! nicht so fremde mit diesen 

Sachen» dass wir glauben sollten» dass alles dieses das Werk einiger weniger 

Jahre seyn könne;-— wir wissen auch, dass nicht alles, was Mittel zur allge­

meinen Wohlfart in andern Staaten in reichem Maasse wird, es bey uns seyn 

oder werden kann; —~ auch find wir zu bescheiden, alles dieses auf einmal 

von E\»r. Hochfürstlichen Durchlaucht zu verlangen. —— Allein, da wir doch 

wenigstens gewisse Bedürfnisse mit allen Staaten gemein haben, so haben wir 
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puch nicht umhin gekonnt, von'Zeit zu Zeit darauf zu bestehen, dass Ew. 

Hochjürfilichen Durchlaucht Landesväterlich davor zu sorgen geruhen möchten. 

Eine Wohlgebprnc Ritter- und Landschaft hat dahero, um E\vr, 

llochfürßUchcn Durchlaucht nur ein Beyspiel dieser nothwendigen Bedürfnisse 

des Staates anzuführen, feir langen Jahren, die unumgängliche Nothwendig­

keit vorgestellet, Anstalten und Einrichtungen zur promten Administration 

der Justice in diesen Herzogtümern zu treffen,— Anstalten* welche zu tref­

fen, eine der ersten Pflichten jedes Landesfürsten ist. — 

-,Wir haben dahero E)vrt Hochfürßlicben Durchlauchten feit vielen 

Jahren zu , wiederlioltenmalen angelegentlichst angetreten, für die Wohnungen 

der Oberhaupt- und Hauprleiite, wie auch für die erforderlichen Gefängnisse, 

Wachen u f. w. in deren Gerichtsbarkeiten zu sorgen. — " 

Die zur Admmistation der Justice in diesen Gerichtsbarkeiten erfor­

derlichen Personen, als die Instance-Gerichts-Assessoren, und Instanz-Secre-

tarien, haben zeithero solche geringe Gagen und Pensionen genossen, die woY 

vor Jahrhunderten, in denen sie gemacht wurden find, hinlänglich gewesen 

seyn mögen, aber jezt, in unfern Zeiten, kaum den Sold des geringsten 

Dieners ausmachen. 

Unsere Hauptmanns-Gerichte, find weder mit den erforderlichen 

Gerichts - Assessoren, noch mit den erforderlichen gesellwornen Gerichts. No­

tarien versehen. — Nichts destoweniger gehören vor diese Gerichte nicht 

nur Criminalia, sondern die Geschäfte haben sich auch vor selbigen, feit der 

vom Jahre 17g} zu Riga* geschloflenen Convention, ungemein vermehret, 
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and machen dahero, wann nicht eins ununterbrochene, doch öftere Regung 

dieser Gerichte erforderlich. — ; 

Wann nun aber die .Hauptleute jedesmal ihre Beysizzer selbst erbitten 

k'.üffen, — die Gerichte also natürlicher Weise nicht geheget werden können, 

wann Niemand als Beyfizzer sich frey willig, oder aus blosser Gefälligkeit vor 

den Hauptmann. lieh einfindet; so ist es offenbar, dass der Lauf der Juflice 

hierdurch gehemmet werden muss. — . 

Sehen wir auf E\vr. Hochfürßlicben Durchlauchten Regierungs -Kan* 

zeley, so würde die Anzahl der angeflellten Kanzeley. O/Ecianten kaum hin-

länglich seyn, zu den Expeditionen eines Sta-dtmngistrats irgend eines conside-

rablen Orts, geschweige denn, zu den, in neuern Zeiten so unendlich verviel­

fältigten Expeditionen, einer Regierungskanzeley, so ansehnlicher Fürfienthü-

mcr.— Und so, Gnädigfier Fiirß und Herr! wie es in diesem einzigen 

Fache in unserm Vaterlande ausliehet, so .ist es anrh in allen übrigen be­

imaßen.—• 

Und doch fehlet es dem Staate nicht an allen den hierzu erforderli­

chen und dienenden Mitteln. — Vielmehr haben Ew. Hocbfiirfl Liehen Durch-

laucbt diese Mittel mehr als irgend einer Höchst Ihrer Vorfahren in Händen, 

maafsen Höchüdieselben die Revenuen des Staates dergcstallt vergrößert haben, 

dass durch die vorgenommenen Operationen mit der Staatsökonomie, der 

Staat selbst, auf einer anderen Seite an den Rand feines Verderbens gefezt 

worden. — 

Es waren, Gnädigßer Fiirß und Herr! unsere Vorfahren, die Ero­

berer dieser .Länder, welche ein Drittheil ihrer Eroberungen und aller liegenden 

Gründe, 
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Gründe, also ein reichliches Maass zu öffentlichen Gütern, oder zu den Domai-

nen des Staates, mehr aus Geist der Religion, da der damalige1 politische Versass des 

Landes,' sich fast ganz in 3dem kirchlichen Versässe- desselben auflöset«, als aus 

politischen Gründen und Rüksichten-; 'bestimmtenvon welchen Gütern," nicht 

nur die damalige Landesobrigkeit und .die Oßicianten des Staates, ihren stau-

des mästigen Unterhalt erlangten,, und die damaligen, bey den unuiiterbroche-

nen kriegerischen Zeitläuften gar nicht unerheblichen Bedürfnisse des Staates 
« • i i" j s t . i i» »? K1 *«: • 1 ' » r .1 / 

bestritten wurden, sondern die auch den Familien des eingesessenen Landes-
••»HAU 1 .V i ,tirr . ^ ! T 

Adels in mehr als einer Rfikficht, zur Refour^e, eines ausländ igen Erwerbes 
.  , .  . 4 - 1  " ' 

dienten, besonders aber bey dem vorzüglichen Rechte ihre Kinder in den deut­

schen Orden promoviret und sie von den öffentlichen Fonds des Staates hio» 

dn/rch standesmästlg versorgt zu sehen. —• ( j ' ! ' . v . .. •• ' 

Wann £tvr. Hochfürßlichcn Durchlaucht die Wichtigkeit des Ilmstan­

des, dass dieser publique Fond / der die Domainen des Staates ausmachte, in 

einem Drittheile, des ganzen Nationalvermögens bestand, noch einmal in Er-

wegung zu ziehen geruhen; so werden E\vr. Hocsfurstlichen Durchlaucht nicht 

in Abrede seyn können, dass, als bey der Secularisation der deutseben Ordens. 

Branche in diesen Provinzen und bey der Unterwerfung dieser Provinzen an die 

Durchlauchtigste Oberherrschaft, diese Güter ihre publique Natur behielten,' 

es dem neuen Staateoder den Herzogtümern Kurland und Semgallen, nicht 

an Domainen und einfolglich nicht an Staatseinkommen fehlen konnte; — 

besonders, wenn E\or. Hochfürßlicben Durchlaucht noch die Bemerkung hin­

zufügen , dass dieser Drittheil in dem besten Theile des ganzen Landes bestand, 

und in der Folge durch den Ankauf vieler adelichen Güter* zum Lehne durch * 
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die Herzoge aus dem Ketthrischm Haufe sehr ansehnlich vermehret worden, 

dergestalt, dass man ohne zu irren annehmen kann und muss, dass die Do­

mainen des Staates anjezt zwey «Fiinftheile des ganzen Landes ausmachen* in 

Ansehung der Güte und des Ertrags aber der Hälfte desselben gleichen. —» ; 

Die Herzöge aus dem RettJeriscben Haufe, nicht unbekannt mit 

diesen wohlhergebrachten Rechten des eingesessenen Adels auf die Fürstl» 

Lehnsämter und Güter, conservirten dahero denselben hierbey* und der Adel 

erhielt diese Güter von Zeit zu Zeit unter einem festgefezten billigen Anschlage 

zur Arrende, und dieses System* nach welchem die öffentlichen Güter des 

Staates bewirthschaftet und genuzzet wurden, wurde bis zu dem Abgange 

des Kettkrischen Hauses, und selbst in der Folge* als diese Güter unter Rus­

sisch» Kayferlicher Sequestration standen, unverrükt beybehalten* und sowohl 

vor das Hochsiirstl. Haus, als vor Eine XVohlgeborne Ritter- und Landschaft 

und das ganze Vaterland, die Quelle der allgemeinen Wuhlfaif und Glük­

feligkeit. — , 

Ohnerachtet der Zusicherungen in dem mit Einer Wohlgebornen 

Ritter- und Landschaft errichteten Pacto E\vr. Ihcbsürßlishcn Dur c hl, weil and 

Durchlauchtigsten Herin Vaters, — das, wann es schwankend und ungewiss' 

wäre-, welches es doch nicht ist, aus oben angeführten allgemeinen Grund-

fäzzen, leicht feine richtige Bestimmung und Erklärung erhalten würde ?i fing 

man dennoch an, nach HöchstdefTen gliiklicher Zurükkchr in diese Herzog, 

thümer, von diesem .wohlthätigen System,sieh zu entfernen'; und da die Lage 

Einer Wohlgebornen Ritter- und Landschaft damals nicht eilaubie, sich recht» 

iich dagegen benehmen zn köuneni 'so vollendeten,EW. Hothfürßliehen DurchL 

f,-- , diesen 
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diesen neuen ökonomischen Plan, —- errichteten lauter grosse Oekonomien, 

zogen zwanzig und mehr Aemter in eine zusammen, und nur wenige Aemter, 

die man ihrer Lage nach nicht zu den Oekonomien ziehen konnte, — oder 

weil sie unerheblich waren, nicht ziehen wollte, wurden von z Jahren zu 

3 Jahren dem Meistbietender! und also zulezt zu enormen Preisen verarreü-

diret. — 

Zu allen diesen zcrstöhrenden Operationen glaubten E\vr. Hochsürßl. 

Durchlaucht Höchstderd Befugniss in der Constitution von 1763 zu finden, 

und von nun an confiderirten E\vr. Hochsilrstlichcn Durchlaucht die Revenuen 

der Domainen nicht mehr als das öffentliche Einkommen des Staates, das zur 

Allgemeinen Wühlfart und Glükfeligkeit desselben, wiederum auf denselben 

hätte verwendet und in selbigen zuriik fliesseil sollen; sondern als die Revenuen 

Ihres Privateigenthums, und die Administration der Staatsökdnomie selbst, als 

keinen zur Regierurig dieser Herzogtümer gehörigen Theil, maassen Höchst-

t)ieielben die Kenntnils hierinnen Ihren Oberiatheri entzogen, sondern als ein 

blosses Piivatökonomikum; — wodurch es denn geschahe, dass E)vr. Hoch-

fsirfll Durchlaucht mit den zu der Staatsökonomie gehörigen und bey derselben 

angestellten hohen und niedern Officianten und Beamten eben so willkiihrlich 

und dem ordinairen gesezlichen Gjnge der Justice vorgreifend verfuhren, als 

E\vr. Hochsilrstl Durchlaucht selbst nicht einmal mit den* zu E\vr. Hocbsiirstl, 

Durchlaucht Hof- oder Hausetat gehörigen Personen zu verfahren berechtiget 

gewesen seyn würden. —— 

Wir berufen uns hier auf das Beyspiel einer ganz eigenthätigen Pro­

cedur E\vr Hochsilrstlichcn Durchlaucht gegen den ehemaligen Wohlgebornen 

©berjägermeister dieser Herzogtümer. — — I "» 
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Und so •wie EXor. Hochfürstlichen Durchlaucht Weltbekannter maa ssen 

die Revenuen der Hochfürstlichen Domainen bis zu einem Grade erhöhet, auf 

welchen de nie gestanden, und von welchen .He natürlicher Weife wiederum 

herunter linken müssen, da er überspannt gewesen; — so äusserst nachtheilig 

find auch die Folgen für das Vaterland gewesen und werden es annoch eine lange 

Zeit fvyn. — 

Eine Menge Familien eines zahlreichen Adels und ansehnlichen Rit« 

terftandes dieser Herzogtümer, verlohr hierdurch, da diese Herzogtümer 

einen so unbedeutenden Civälet&t und noch unbedeutendem Miiitairetat haben, 

und bey der annoch hierzukommenden eingeschränkten Hofhaltung Ewr. Hoch-

fürstlichen Durchlaucht, ihre einzige Resour^e und alle Mitte! und Wege zu 

einem anständigen Erhalte— verfielen in die äusserste Armuth, oder waren 

genöthiget das Vaterland za verlassen, in welchem ursprünglich und von der 

Anlage des Staates an, für ihr Brodt ge sorget worden, — das ihnen aber von 

ihrem Landesfui sten entzogen wurde, —- Und da in einem Staate, wie in je­

der andern Gelellschaft, Stand sn Stand, Hand an Hand schlüsst, so erstrekken 

sich die Folgen hiervon auch auf alle Stände dieser Herzogtümer;— beson­

ders da Etor. Hochfürftlichen Durchlaucht mit diesen, mit den Domainen vor­

genommenen Operationen, zugleich das System verbunden, von allen den 

grossen Revenuen der Herzogtümer, die so ansehnlich durch E'ior. Hoch-. 

fürstlichen Durchlaucht confiderable Allodial- und Familiengüter vergrössert 

worden, und die sämmtlich nach Abzug der verhältnismäßig so geringen Aus­

gaben, sowohl des öffentlichen, als Höchstdero Hof-Etats, in Ihren Tresor 

flössen, nichts widerum auf keinerley Art ins Publicum und in den Staat zu-j 
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riik fBessen zn lassen; —• sondern E\vr. Ihehfilrstlichen Durehhucht placirten 

diese grossen,Summen'in andern ^Ländern , - oder verwandten selbige zum An­

kauf ansehnlicher Fiirfrenrhümcr und Herrfchaften im Auslande. —— 

Diese grossen baaren Summen, wann Kivr. Hocbfiirflliehen Durch­

laucht durch eine Landesväterliche Verwendung zum Besten der allgemeinen 

AVohlfart und Glükfeligkeit, sie in Circulation gefezzet, würden nicht mir man­

chen dringenden Staatsbedürfnissen abgeholfen, manche gute und äusserst nö­

thige Anstalt und Einrichtung hervorgebracht haben, fondern fleiss und Thä­

tigkeit des Einwohners, die ohne Ermunterung annoch bey uns todt und im 

Schlafe liegen, würden hierdurch belebet worden lind das Vaterland vorder 

traurigen Lage, in der es sich befindet, besonders vor den driikkeiiden Mangel 

an baaren Gelde und den fchreklichen Folgen die dieser Mmgcl auf den Werth 

liegender Gi ünde>nnd also hauptfächlich für den befizliclien Adel haben muss, 

•besichert— und also doch einigermaassen das Vaterland vrjer den Ruin feiner 

Staats- und öffentlichen Güter entschädiget haben. —-

Dass aber, Gnädigster Fürst und Herr! dieser Mangel an baaren 

Gelde im Lande, keine leere Einbildung sey, hiervon werden E\vr. Hochsiirst-

liehen Durchlaucht Sich sehr leicht überzeugen, falls Höchstdiefelben an dem 

Grunde der Klagen aller Stände annoch zweifeln könnten, wann Höchfldiefel­

ben zu erwegen geruhen, dass die gefezliche Procente im Lande zu 6 von 

Hundert stehen, — dass nur in Geldlosen Ländern die Interessen so hoch ile-

lien können, und dass alle Rigueur der Gefczze nicht im Stande sey, der 

Ufuriae pravitati, wodurch bald hier, bald da, manche sonst wohlbesizliche 

•Familie bey einer geringen Schuldenlast dennoch nach und nach, und allmäh-

lig, ins Verderben geAürzet wird, nicht gedeutet werden kann. —~ 
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Wann nun aber, Gnädigster Fürst und Herr! diese überspannte 

Vermehrung der Hochfürstlichen Revenuen durch die ökonomischen Opeiatio-

nen mit den Domainen, zugleich auch notorischermaafsen auf Kosten* dieser 

Domainen und des Fürstlichen Lehnsbauern geschehen, und hierdurch das 

Hoch fürstliche Lehn oder die Domainen des Staates selbst deterioriret worden; 

so war, als E\vr. Hochsürstlichen Durchlaucht im Jahre 1784 Höchstdero Ge­

sundheit wegen auf Reisen giengen, unser Vaterland in die traurigste Verfat 

fung gefezzet ,— und Eine Constitutjonsmäflige Regierung sahe (ich bey dem 

deteriorirten Zustande der Lehnsökonomien, bey der Unfruchtbarkeit* der Jahre, 

die darzu kamen, bey dem erschöpften Zustande des Lehnsbauern, der ßrodt 

und Vorschuß verlangte, wann er nicht umkommen sollte, t— bey den gänz­

lich leeren Lasten, aus welchen E\vr. Hochsürstlichen Durchlaucht alle baaren 

Summen herausgezogen liatten, endlich im Jahre 1786 in die äusserste Ver­

legenheit und selbst in die Unmöglichkeit versezzet, das durch E\vr. Hochsürst-

liehen Durchlaucht eingeführte ökonomische System zu continuiren. -v 

Sie milde, wann Sie auch nicht gewolt hatte, um nur die noth-

. wendigsten Staatsbedürfnisse und Ausgaben .bestreiten zu können, zur Tren­

nung einiger grossen Oekonomien schreiten, und die Aemter, aus welchen 

selbige bestanden, zur Arrende geben. -7- Das einzige Mittel, weil der Ar-

rendator nunmehro für den Vorschuß ?n die Bauerfchsft sorgen mufte, diese 

nicht umkommen zu lassen, — und steh eine gewisse Revenue zu den Staats-

Ausgaben zu Gehern, —-

Eine Wojilgeborne Ritter- und Landschaft sahe sich dahero in allen 

diesen Rtiksichtcn mehr als jemals dringend veranlasset, diese gerechte Be­

schwerde, 



fcliwerde, welche bereits schon E\vr. Hocbßirftticken Durchleuchten Kochst-

Selbslen im Jahre 1779 von dem \J/ob!geb. Cammerherrn von der Brieggen, 

als derzeitigen Bevollmächtigten Einer Wohlgeb. Ritter- und Landschaft, und 

den damaligen Ritterschaftssecretair, den Wohlgebornen Cammerherrn und 

Ritter von der Howen, jezzigen Oberburggraf und Oberrath, zur gerechten 

Remedtir unterleget worden, — und welche Eine Woh'geboine Ritter- .und 

Landschaft auf dem Landtage von 1784 Einer Constitutjonsmiilfigen Regie­

rung aberm.il mit allen Gründen vorgeleget hatte j aufs neue auf dem Landtage 

von 1756 Derselben vorzulegen. 

Sie Hellte dahero Derselben, in den Ihr damals unterlegten Landes» 

Beschwerden, in abermaliger Beziehung auf die bereits im Jahre 1784 dedu-

cirten Rechte, welche Eine Wohlgeborne Ritter- und Landschaft auf den Ar-

rendebesiz der HochfürfUichcn Lehnsümter nach einem billigen Anschlage oh» 

nedem habe, vor, wie es zwar allerdings feine Richtigkeit habe, dass diese 

Guter zur Unterhaltung der Landesherrschaft und des gemeinen Wesens be-

'stimmt waren, ----- jedoch mit der Einschränkung, dass das gemeine Wesen 

den ersten Antheil daran habe, dass aber aus diesem Griindfazze'nicht foige, 

dass der Landesheirfchaft eine unbedingte und willixitfirliche Nutzung dieser 

Güter freysteh,c, sondern dass ..diese Nuzzung sowohl aus der Natur und Beslin> 

nuing dieser Güter, als durch die Allerhöchsten Oberherrschaftlichen Rechte, 

yrie auch durch die Rechte Einer Wohlgebornen Ritter- und Landschaft ihre 

Einschränkungen erleide; und dass, da diese Güter auf ewig zur Erhaltung 

des gemeinen Wesens und des Staates bestimmet wären, von selbst aus dieser 

Bestimmung allein schon, so wie aus den Allerhöchsten Oberherrfehaftlichen 
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Rechten fliesse, dass diese der L-mdcthen schaff srcyilchendc Bctwzzung dieser 

Domainen des Staates havptfiichlich zu keiner Deterioration derselben gereiche.— 

Sie stellte ferner Einer Conslitiitioii>miu1igen Regierung vor, wie 

die Erfahrung es sattsam gezeiget, da(s die venu Jahre 1762 an, mit den 

Hochiüistlichen Domainen, den Rechten Einer Wohlgebornen Ritter - und 

Landschaft, als auch den derselben darüber ertheilten solennen und heiligen 

Versicherungen zuwider gemachten ökonomischen Einrichtungen, nichts weni--

ger als zur Confervation derselben abzv/ekten, sondern dass es fichtbar zu Tage 

Jage, wie durch die zeitherige überspannte Dispositionen und von Zeit zu Zeit 

gesteigerte Arrendepenfionen das Hochfütstliche Lehn und die Lehnsgüter der­

gestalt deterioriret worden, dass bey dem geringfien Unfälle die Revenuen der 

Fürstlichen Lehnsgüter zu den Staatsausgaben nicht mehr hinlänglich zu seyn 

scheinen wollten, und dass dahero sogar aus diesen Ursachen Eine Hochfürstl. 

Regierung, wie es notorisch geworden, Sich bereits genöthiget gesehen habe, 

einige Hochftirflliche Dispositionen, blos In der Riiksicht zu trennen, und die 

Aemter, aus welchen sie bestanden, wiederum znr Artende zu geben, um die 

öffentliche Bedürfnisse des Staates bestreiten zu können. — 

Sie insistirte dahero darauf, dass Eine Ccnstitirionsmäflige Regie-

Tung, ctersn erste Sorge ans die Confervation der Lehnsdomainen gerichtet 

seyn müsse, in allen diesen Rtiksichten fortfahre, alle übrige annoch existirende 

Oekonomien zu trennen, und die Aemter und Güter, aus welchen sie bestün­

den, wiederum an Einheimische von Adel zur Arrendf zu geben, und hierdurch 

ein Beyspiel zu ertheilen, wie die Hochfürstliche Aemter zu deren wahren 

Confervation und zur allgemeinen Wohlfart des Landes zu difponiren wären, 

als 
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als auch die wohlhergebrachten Befugnisse Einer Wohlgebornen Ritter- und 

Landschaft nicht weiter in Contestation zu lassen. — 

Damit aber der Hauptzwek dieser ganzen Operation , zu welchem 

die Confervation des Lelms voiziiglich mit gehöre, dabey nicht verfehlet und 

die Beficherung der Hochsürstlichen Revenuen erreichet werden möge, — 

welches alles bey dem zeitherigen System, da die Aen.ter nur auf z Jahre, 

also auf eine zu kurze Zeit ertheilet worden, als dass der Arrendator in dieser 

Zeit einen zum wahren Vortheile des Amtes gereichenden (ökonomischen Plan 

aufnehmen und ausführen, oder steh wegen seines Schadenstandes, den ec 

etwa in dem einen oder dem andern Jahre erlitten habe, dedomagiren könn­

te; — so fügte zu diesem allen Eine Wohlgeborne Ritter- und Landschaft 

den gerechten Gesuch hinzu, dass in Zukunft die Fürstliche Aemter und Güter 

dem einheimischen Adel unter einem billigen Arrendecontracte und wenigstens 

auf 6 Jahre, nach dem Beyspiele, wie in andern Ländern die Landesherrlichen 

Domainen verarrendiret würden, ertheilet werden möchte. —— 

Nicht minder stellte Einer damaligen Constitutionsmäsfigen Regie­

rung Eine Wohlgeborne Ritter- und Landschaft vor, wie wenig es Ihr gleich­

gültig seyn könne, dass die öffentlichen Staatsrevenüen von Derselben an E\vr, 

Hochfürßlicben Durchhncbten ausser Landes remittiret würden, ehe und bevor 

von Derselben vor die Ausgaben und Bedüifnisse des Staates, sowohl vor die 

ordinalen, als extraordinairen, hinlänglich gesorget worden, und trug dahero 

darauf an, wie Sie erwartete, dass Hochdieselbe hinsühro nur diejenigen 

Summen remittiren lassen werde, die sich nach abgezogenen ordinairen und 
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extra ordi nahen Bedürfnissen des Staates, als wahrer Udbcrfchufs des Staatsrcve-

Hüen ergeben würden. — 

Ein Gesuch ,t der um so gerechter war* je bestimmter die Weisung 

der m dieser Materie öbhandenen ausdriiklichcn Landcsgesezze selbst war, und 

jemehf Einer Wohlgebornen Ritter- und Landschaft daran liegen mufie,- dass 

in einer# fürs Vaterland so wichtigen Angelegenheit, da alle diese Siinmisiv 

ausser Circulation in unserm Vaterlande gefezzet würden, — diese Gefezze 

von Einer ConstimtionsrnfviTigen Regierung nicht auller Acht gelassen würden.— 

Eine Wohlgeborne Ritter- und Landschaft trug ferner darauf an, 

dass, da Eine ConstifutibnsmiUlige Regierung ab sehte Principe nach den Grund-

ünd Fundamcntalgcsezzen alle Admihistiationis und Gubernationis ihunia iii 

Oeconomicis, Ecclcflasticis et Politicis zu verwalten und auszuüben berechtiget 

Tind verpflichtet sey, auch nicht zu gestatten habe, das» jemand, er sey wer 

er wolle, sich in Ihre Kegierungsgefchäfte mische, Selbige dahero diejenigen 

ansehnlichen Lehnsökonömien, welche Elvr Ifochstirfil. Durchlauchten in Ver­

bindung mit Höehstdero Ällodialgiitcrn, durch Bevollmächtigte ohne Zuzie­

hung und Kenntniß Einer ConstitutionsmäiTigen Regierung difponiren liessen, 

von dem Hochfiirstl. Allodio trennen, und d:ese Leim'svunter und Güter gleich 

andern, nach der gefezlichen Vorschrift zu der Hochfiirstl. Cammer und deren 

Einkünfte zur Hochfiirstl. Renthey zu ziehen, sie selbst aber gleich andern 

Aemtern zur Artende zu ertheilen. —> 

Eine Wohlgeborne Ritter- und Landschaft unterlegte ferner Eines 

Constmuioiisn.ässigen Regierung die gerechte Beschwerde, dass- das Fürstliche 
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Forstanit, welches von jeher unter der Directtosl eines Öberjugermeisfers ge-

standen, und weiches Officium dahero aHertiai wegen der damit verbundenen 

Direction des Lehnsforstwesens,- als eine Landesehargcf angesehen worden sey, 

das dahero auch Jederzeit mit einem einheimischen wohlbefizlichen vom Adel 

besezzct gewesen, — zeithero aber eine' lange Reihe von Jahren uubesezt ge­

blieben, abermals' mit einem darztt gesehikteri Subjecte ungesäumt besezzet wer­

den möge. • — 

Eine Wohlgeborne Emitter- und Landschaft unterflü'zte diesen Gesuch,' 

den Sie zu machen nicht hätte genöthiget seyn sollen, weil es steh ohnedem' 

Verstehet, dass ein so ansehnliches Departement,- als das Forstwesen eines gan­

zen Landes ist , nicht ohne Chef gelassen werden muss,1 durch den notorischen 

Ruin der Fürstlichen Lehnswälder, und die Einer CöristittitionsmäsTigen Re­

gierung obliegende Verbindlichkeit, für die Confervation und gute Administra­

tion der Lchnswaldung und des ganzen Forstwesens zu sorgen; desgleichen 

auch wie sehr eine Wohlgeborne Ritter- und Landschaft hierbey intereflire, da 
, * *- * 1 > -

verschiedenen adelichen Gütern 6x Frivilegio oder ex Possesttone die freye Hol-

ziing in den Fürstlichen Waldungen competire, und die Besitzer dieser Güter 

dahero allerdings ganz iisdirecte bey diesem Ruine der Fürst!. Lehnswaldungetiy 

ihre Rechte und R.ftignifTe verlustig gehen müsten, — 

Endlich, Gnädigster Fürst und Herr! da Einer Wuhlgebornen 

Ritter, und Landschaft gemeinschaftlich nach de? Commissorialifcfren Decifion 

vom Jahre' 1717 ad Dcsid 9. mit Einer C 0 n st i tntio'nsmiiiligen Regierung die 

Berechtigung zustand, die Gagen der Asse/Toren; erster Instand zn bestimmen: 

tind zu erwählen, und es eben so auffallend als unbillig war, dass bey defle 
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gegenwärtige:! so sehr gestiegenen Pretiis reriun, ein Mann von Stande, der 

dem Staate dient., mit einev Gage von too Rthlr. sich begnügen, die, wie be-

foits oben erwähnet, zur Besoldung des geringsten Dieners im Staate nicht hin-

liiugÜch, und dabey also fein eigenes Vermögen zufezzen solle;— so sahe 

Eine Wohlgeborne Ritter- und Landschaft Sich angelegentlichst neceflitiret, auf 

eir.e Vermehrung dieser elenden Pension und Gage, welche die Wohlgeborne 

Instanzgerichts -Affessores zeithero genossen halten, auf dem Landtage von 

1786, zu dringen. — 

Wir fügen noch hinzu, dass Eine Wohlgeborne Ritter- nnd Land­

schaft, zufjlge dem ConfcrentialschliiflTe vom Jahre 1763, von E\or. Hoch' 

fürstlichen Durchlaucht weil. Durchlauchtigsten Herrn Vater geinachten Zu-

sage, keine adeliche Güter fernerhin zum Lehne anzukaufen, von Einer Con-

stitutionsmäfllgen Regierung die Zusicherung nachsuchte, dass der Ankauf des 

adelichen Gutes Islitz zum Lehne nicht in Sequel gezogen und in Recompen-

fation dieses der Adelsfahne entzogenen und aus dem Commercio des Adels ge-

sezten Grundstiikkes, von dem Hochfürstlichen Lehne ein Giundstük von glei­

cher Grösse, als das Gut Islitz, hinwiederum an den hiesigen Adel veräußert 

werden möchte, bis dahin aber obgenanntes Gut zur Adelsfahne contribuiren 

sollte. — 

Dieses, Gnädigster Fürst und Herr! was Höchstdenenfelben Eine 

Wohlgeborne Ritter- und Landschaft unterthanigst hier summarisch vorzutragen 

die Ehre hat, machte die wichtigsten Gegenstände der Landtäglichen Verhand­

lungen zwisqhen Einer Wohlgebohrnen Ritter* und Landschaft und Einer Con-

ßitutions-



stitutionsmässigen Regierung im Jahre 1756 und 1787 ans; — und Eine Con-

ftitutionsmiUlIge Regierung, weiche nach unfern Grund- und Fundamentalge» 

sczzcn in absentia minorennitate, mfirmitate Principis, aut fede Ducali va-

cante durchaus den Landesfürficn reptefentiret— durchaas in dessen Namen 

in allen öffentlichen Staats, nnd Regierung?- auswärtigen und einheimischen An­

gelegenheiten tractiret, und unter und mit öffentlicher Anctoritaet des Staates 

schlösset — durchaus alle Gubernationis et Adtninislrationis munia in rebus 

oeconomicis, politicis et eeclesiafticis zu verwalten hat, — durchaus E\ur, 

Hochfürßlichen Durchlaucht Landesherrliche Hohcitsrechte, und eiufolglich 

auch die damit verbundenen Landesherrlichen Pflichten und Obliegenheiten zu 

vertreten und auszuüben, nicht nur berechtiget, sondern eidlich darzu ver­

pflichtet isl* nnd von welcher dahero Eine Wohlgeborne Ritter- und Landschaft 

alles zu verlangen und zu erwarten berechtiget ist , was dieselbe von EXnr. Hoch' 

fürfllicben Durchtaucht Höchstselbsten in Fundamento der Gesezze und in Be­

ziehung der R-edürfuiffe des Staates und der allgemeinen Wohlfart zu verlangen 

nnd zu erwarten haben würde und müsste, und einfolglich mit Derselben auch 

auf Landtagen über dergleichen Gegenstände zu deliberiren, und durch einen 

mit Ihr errichteten Landtäglichen Schluss etwas gefezliches darüber zu sancireti 

und zu conftituiren berechtiget ist,.-— konnte bey der Uebereinstimmung die­

ser Gesuche, theils mit dem Gesezze, und mit der allgemeinen Wohlfart und 

Glükfeligkeit des Landes, mit den Berechtigungen Einer Wohlgebornen Ritter-

und Landschaft und des Vaterlandes, mit den Obliegenheiten und Pflichten 

Jctvr. Hochsürßl. Durchlauchten, als Landesfiirßen, die Selbige zu vertret«, 

hatte, mit Ihren eigenen Pflichten und Verbindlichkeiten, die Ihr als der Con-

stitutionsmäfligen Regierung obliegen, (ich nicht länger weigern, auf diese, 
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auf Warheit und auf Gerechtigkeit uiifä Geseg,. und öffentlich atigemeine Be­

dürfnisse des Staates (Ich gründende Gesuche, eine gemäße Zusage und Ver­

sicherung zu thun; —— und diese Zusageu und Versicherungen Einer Constitu,-

tionsmäffigen Regierung wurden, da selbige dem: landtäglichen Schlüsse von» 

Jii-hre 1786 und 1787 inseriret wurden, zur gesezlichen Sanction und Vorschrift, 

die -wenigstens so Jange, bis über ihre Legalitaet ubi de Iure et auditis quorum 

intererat, nach Vorschrift der Gesetze und unserer Grund-und Fundamental Ver­

fassung decidiret worden, nicht alterirst, noch weniger aber jhr bereits erlangter 

^rechtlicher Erfolg, .eigentbätiger Meise von Efrr. Hochsürstl. Durchlaucht caf-

ilret, annulliret, oder unerfüllt gelassen werden konnte, —r 

Zufolge dieser Sanction, zu -welcher Eine .damalige preiswfirdige 

Constitutionsmäilige Regierung durch Ihre eigene »Ueberzeugung bewogen wor­

den, ncJimlich: „dass bey Dispositionen die eigentliche Bestimmung derFi'iist-

„lichen Domainen nicht ://ohl erreichet werden kann, liess daliero .dieselbe 

„Ihrer.Versicherung gemäss, mit den Fürstlichen Domainen eine solche Einrich­

tung treffen zu lassen, die dem .Fürfilichen Hanse und dem Staate zugleich vor-

„theilhaft sey" alle übrige grosse ,-Oekqnomien,.wie solches bereits mit de* Frau» 

.cnburg- und Sezzenfchen O.ekonomle geschehen war, trennen« ertheilte die 

Aemter, aus welchen .sie bestanden, nach einem der .Qualität und den Kräf­

ten jeden .Gutes angemessenen Anschlage nach, dem eingesehenen .Adel ziir 

Arrende, und sorgte dahero für diesen,— rahbatirte .und modeiirtc die über­

spannten Arbeiten und Laßen, unter welchen die bereits .erschöpfte Lehnsbauer-

schaft erlag, sorgte, vor die Unterslüzzung und den nöthigen Vorschuß dessel­

ben, .dadurch, dass JSie den Airendator .zu dieser Unterflüzzung obligixts; und 
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war also für die Conservation des Hochfürstlichen Lelms und der Domainen 

des Staates pflichtschuldigst bcdacht; — beherzigte aber dennoch nicht weniger, 

in so weit es mit Ihren anderweitigen Pflichten nur immer bestellen konnte, —— 

eben so pßichtm äffig E\vr. Hochsürßlicben Durchlaucht und Höchstdero Hau­

ses, so wie des ganzen Landes Interesse, maassen Sie durch diese Operationen, 

die Revenuen des Staates, die bey dem deteriorirten Verfasse des Lelms anfin­

gen unsicher zu werden, selbst ohne Verminderung derselben, und annoch mit 

einigen Ueberschusse fieberte. —— 

Und so wie dieses weife, patriotische, dem Interesse des Landes und 

des HochfürfU. Hauses zugleich angemessene System, wegen feiner Wohlthätig, 

keit, der Gegenstand unserer Dankbarkeit wurde: so hat dieses wohlthätige 

System des Allerhöchsten Beyfalls einer grojscn Monarch in, Allerhöchst welcher 

EXsr. Hochfürßl. Durchlaucht und Eine Wohlgeborne Ritter- und Landschaft 

so viele Beweise der Allerhöchsten Huld zu verdanken haben, nicht verfeh­

let 5 — wie es denn auch, Gnädigster Fürst und Herr! — und das hoffen 

wir zu Gott und von der erhabenen Gerechtigkeitsliebe Unsers allcrgnädigflen 

Körjgr und der Durchlauchtigsten Republik, als unserer Oberherrschaft, Aller­

höchst und Höchsten Beyfalls, dermaleinst, wann Allerhöchst und Höchstdie-

lelbe, einer getreuen Ritter- und Landschaft wegen ihrer rechtlichen Angelegen-

heilen und ihrer Staats, und Wohlfartsbedürfnisse Gehör zu gönnen, durch an­

derweitige grosse Gegenstände nicht behindert werden, gewiss nicht, so wie 

überhaupt nicht des Beyfalls, des Staatesmannes, des Patrioten, des Menschen-

Freundes, er sey wer er wolle, verfehlen kann und wird. — 

D Wann 
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Wann E\or. Hucbfärst liehen DurcbUucbt auf alles dieses, wie^iuch 

auf das weitere, als die Anstellung eines Oberforstmeisters, Vermehrung der 

Gagen der Instanz- Gerichts - Assessoren u, f. w.- und was al'es in Huchstdero 

Abwesenheit von Einer ConstitutionsmäfTigen «Regierung in Concurrence Einer 

Wtihlgeb. Ritter- und Landschaft auf dem Landtage von i 7 8 6 und 17X7 zur 

Wohlfart des Staates fancirct, constituiret und vollzogen worden, einen gnä­

digen Bilk zu werfen und zur Landesväterlichen Beherzigung zu nehmen ge­

ruhen; so werden Elvr. Hocbfiirstlicben Durchlaucht Sich leicht von der Wahr­

heit überzeugen, dass durch alle diese wohlthätige und hcillame ökonomischen 

Operationen, welche für das Vaterland Eine Constitutionsunillige Regierung 

treffen zu muffen genöthiget war, dennoch und bey weiten nicht der da hinge­

sunkene' Wohlstand unsers Vaterlandes auf einmal v/ieder hergestellet war. — 

Nein, Gnädigster Fürst und Herr! die Heilung lolcher tiefen Wunden, die 

die Wohlfart unsers Vaterlandes durch einen Zeitraum von etlichen zwanzig 

Jahren erhalten hatte, war nicht das Werk eines Augcnbhks, nicht das Weik 

der Operation selbst. — Nur die Folgen dieser wohlthätigen Operationen 

könnten und würden nur allein mit der Zeit diese Wundin gehcilet haben,— 

zum Grunde gesezzet, dass dem Vaterlande die Mittel hierzu nicht aufs neue 

entzogen würden. —-

Und hätten wir wohl je, Gnädigster Fürst und Herr! befürch­

ten können> und befürchten sollen, dass die Hand unsers Landesfftrsten, die' 

Hand desjenigen, der feinem erhabenen Verhältnisse nach, in weichem Er ge­

gen das Vaterland stehet, der Schöpfer und Beförderer feiner Wohlfjrt, der 

Beschiizzer, Vertheidiger und Handhaber seiner Gesezze und Rechte seyn sollte, 
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uns diese Mittel abermals und aufs neue mit unlaridcsväterücher Härte, und — 

zugleich mit Verlezzung unserer Privatgesezze, mit der Verlezzung der Öffent­

lichen und allgemeinen Sicherheit, mit Verlezzung alles öffentlichen Treu und 

Glaubens, mit Verlezzung der Grund- und F.undumentalgefeze, und unserer 

ganzen Constitution und durch intentirtev Mutirung unterer von unfern Vorfah­

ren begründeten, durch Jahrhunderte gliiklich auf uns,ihre. Nachkommest 

gekommen, von E\vr. Hochjiirjllichen Durchlaucht. sey crluhft.beschworenen, 

von der AllerdurchUucbtigsten Oberherrschaft uns gleichfals eidlichünd.durch 

so viele Reichsconstitutiunea zugesicherten, durcii die refpectabeisten Mächte 

garantirten-Staatsveifdstung, — entzogen werden sollten ? —— Hätten wir wohl 

je befürchten sollen, dass, nachdem durch Eine Constitutionsmäflige Regie­

rung in Höchstdero Abwesenheit, mit patriotischer ^Sorgfalt*- der Grund zu 

dermaleinfliger Wiederherstellung unserer gesunkenen Wohlfart geleget.worden 

war,— nachdem durch die Geburt eines Erbprinzen: von einer andern Seite 

manche Besorgnisse des Vaterlandes verschwanden — nachdem dasselbe selbst 

so gliiklich war, nach wiederhergestellter Gesundheit \E\or\:, Both fürstlichen 

Durchlauchten Höchstdiefelben wiederum iti fein dm jSchosse izii sehen— .und 

dahero die Aussichten desselben in „ajlen diesen .RüksichteniÄum Gliikks trnd 

zur Wohlfart, zur innern Ruhe und Frieden so heiter imd\ nicht .wemgsr, be­

gründet zu seyn schienen, — .diese Ausfichten, wie .ein Schatten (verschwinden, 

und dass sie nichts als leere Hofnungen gewesen!seyn sollten3rr-2, i Innu-i 

• ' ' r il * 7? ° ' »' vi 

Und doch, Gnädigster Fürst und Herr! .ist alles.dieses, was mt 

nie hätten zu befürchten haben füllen, geschehen .und eingegossen! — n\v.\ 

,e . • >. ' - ut f i- • i* \ -Uk 
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Eine zum gegenwärtigen Landtage versammelte XVoMgeborne Rir-

ter-xm3 Landschaft ist dahero nicht vermögend, Gnädigster Fürst und Harr! 

Ilöchstdiacnselben das Gefühl des Schmerzes lind der Betrübnifs, von welchem 

Eine ganze XVohlgcborne Ritter- und Landschaft sich durchdrungen liehet, 

ganz auszuilrukkcn, wann Sie aus allem demjenigen, was die Wohigebornen 

Oberräthe pfiichtmäslig, theil-: an den damaligen Landesbevollmächtigten, den 

Wohigebornen Kammerherrn von der Brüggen, mit dem Anverlangen solches 

alles zur Wissenschaft des Landes zu bringen, theils auch an Eine Wohigebor­

nen Ritter- und Landschaft während dem lezten Landtage selbst, gelangen las­

sen, und welches alles mit der abgelegten Relation des Wohigebornen Landes-

bevollmächtigten von den Wohigebornen Deputirten, ihren Instructionen zur 

folge, in die Kirchspiele ad referendum und zur weitem Deliberation und recht­

lichen Benehmen derselben genommen worden, — hat ersehen und wahrne-

men müssen, wie E\vr. Hochfilrstlichen Durchlaucht alles dieses, was während 

Höchftdero Abwesenheit aus diesen Herzogtümern, von Einer Conflitutions* 

mäßigen Regierung, theils in Conen rrencc Einer Wohigebornen Ritter und Land­

schaft auf Landtagen durch Landtägliche Schlüsse, sowohl in Fundamente aus-

driiklicher Landesgesezze, als in Rükficht der allgemeinen Wohlfart fanciret 

ttnd constituiret V/orden, theils auch von Einer Constitutionsniäßigen Regierung 

allein ,zufolge der Ihr abfente Principe zuständig gewesenen weitern Regie-

rilngsbefugniiTe geschehen und vollzogen worden, aller pßichtmäfligen, gesez-

liehen, gründlichen Praemonition der Wohigebornen Obenäthe zuwider, ei­

genthätig und dem ordinairen, gesczlichen Laufe der Justice, dem E)vr. Hoch-

fürstlichen • Durchlaucht nach unserer Constitution nicht weniger, wie jedes an, 

«lere Mitglied des Staates, unterworfen sind, gewaltsam vorgreifend caffiret, 

annul-



annmiiret, theils unerfüllt gelassen haben; —' und das alles, als wann es 

Etor. Hocbfiirftlieben Durchlaucht Höchsten Investitur-Rechten zuwider wäre 

und entgegen stünde. 

Wann E\vr. Hochfürstlichen Durchlaucht die Constitution dieser 

Herzogtümer zu erwägen geruhen, so wird es von HÖchstdenenfelben nicht 

unbemerkt bleiben : erstens, dass E\x>r. Hochsürstlichen Durchlaucht lnvestitur-

Rechte, welche, wie es sich von selbst verstehet, allerdings ein unstrittiges 

Grundgesetze für diese Herzogtümer ausmachen, dem ohngeachtet doch 

nicht die einzigen Vorschriften enthalten noch ausmachen, nach welchen diese 

Herzogtümer zu regieren find, —- dass ausser E\t>r. Hoc hsurst Hehn Durch-

Jaucht Investitur.Rechten, noch andere Grund, und Fundamental-Gesezze des 

Landes da find, die selbsten E\vr. Hochsürßlichen Durchlaucht bey der Lehnst 

Uebernahme und Empfängnifs Höchst Ihrer Investitur feyerlichst beschworen 

haben, —— und dass dahero, wenn diese Grund- und Fundamental. Gesezze, 

den Oberrathen in abfentia minorennitate, Infirmitate Principis aut fede Ducali 

vacante, alle Gubernationis et Administrationis munia horum Ducatuum, über­

tragen , wie dieses wiirklich der Fall ist, und, — diese Constitutionsmästige 

Regierung dann, entweder mit oder ohne Conctirrence Einer Wohigebornen 

Ritter- und Landschaft in conformite amdrüklicher Landesgesezze, oder in 

Rükficht der allgemeinen Wohlfart des Staates und des Vaterlandes etwas be* 

fchlüfst, verordnet und zur Ausführung bringt, diese Befugnisse, welche die 

Grund- und Fundamental-Gesezze den Oberräthen in oben ei wähnten Fällen 

ertheilen, so wenig Etor. Hochsürstlichen Durchlaucht Investitur - Rechten ent­

gegen flehen können, da Höchstdieselben diese, auf die Grund und Fund*-
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mental-Gesezze des Landes begründete Befugnis, Jils einen Theil unserer 

Staatsverfassung, an welche Höchstdieselben gesezlich gebunden find, mit 

beschworen haben, als es auf der andern Seite Höchstdero Investitur-Rechten 

entgegen seyn kann, wenn von eben dieser ConstitutionsmäAigen Regierung 

mit oder ohne Concurrence Einer Wohigebornen Ritter- Und Landschaft, in 

conformite der Geseaze oder der allgemeinen Wohlfart, etwas fanciret, coii-

flituiret und vollzogen wird, weil £ter. Hochsürstl. Durchlaucht Selbsten ohne­

dem durch eben diese mit Höchstdero Investitur-Rechten aufs genaueste Ver­

bundenen Lehnsobliegenheiten und Lehnsverbindlichkeiten gleich stark hierzu 

verpflichtet find. —— 

Allein, gefezt, Gnädigster Fürst und Herr! dass würklich entwe­

der überhaupt, oder in einem und in dem andern Stiikke, durch dasjenige, 

Was in Höchstdero Abwesenheit von Einer Constitutionsmiistigen Regierung 

und Einer Wohigebornen Ritter- und Landschaft auf Landtagen fanciret und 

constituiref, oder von ersterer allein, vermöge der Ihr in Abwesenheit des 

Landesfürsten zustehender Regierung, vollzogen worden, zu nahe getreten 

worden ; db wir es gleich nicht einsehen und begreifen können, wie den 

Rechten eines Landesfürsten zu nahe getreten werden könne, wenn Eine Con-

flitutionsmiifljge gefezliche Regierung, die in Abwesenheit des Landesfürsten 

Denselben repräfentiret, und mit öffentlicher Auctorität des Staates handelt, 

den Obliegenheiten und Verbindlichkeiten des Fürsten gern äs handelt, und 

dasjenige verordnet und in Erfüllung und Ausübung bringt, was das Gefez, 

die LandesbedürfnifTe des Staates und die allgemeine Wohlfart erheischen; so 

ist 6s doch gewiss, dass nach unfern Gefezzen und nach der Staatsverfassung 
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des Landes, keines wcges Elvr. Hochsürstl, Durchlauchten hierüber die richter­

liche Erkenntniss zustehe, noch weniger aber Höchstdenenselben frey stehe, 

eigenthätig hierbey zu Werke zu gehen, Richter in eigener Sache zu werden, 

und den Process von der Execution ansangen. — 

Ohnerachtet nun diese Gesezze E\vr. HoehfiU st liehen Durchlaucht 

von den Wolvgebornen Oberräthen pstichtinäiiig, in aller Deutlichkeit, und 

mit den gründlichsten und dringenden Vorstellungen begleitet, die Ruhe des 

Vaterlandes durch ein eigenthätige» Benehmen nicht zu stöhren, und der com-

petenten Entscheidung nicht vorzugreifen, unterleget worden ; und es dahero 

allerdings von der Gerechtigkeit Elvr. Hochsürstlichen Durchlaucht zu erwarten 

gestanden j dass Höchstdieselben den dringenden Vorstellungen dieser Höchst 

Ihrer ersten Rathe Gehör geben* und bey diesen von E\vr. Hochsürstl Durch-

taucht in Streit gesezten Angelegenheiten des Staates, den hierüber sprechenden 

Grund- und Fundamental - Gesczzen des Landes gemäss, besonders aber zufolge 

der im Jahre 1776 errichteten Compofitions• Acte und der Reichs-Constitution 

von eben diesem Jahre, welche verordnen, dass nichts einseitig von E)vr. 

Hochsiirstlicben Durchlaucht, sondern mit Vorwissen und in Gemeinschaft 

Einer Wohlgebohrnen Ritter- und Landschaft, zur Oberherrschaftlichen Ent­

scheidung gebracht, und dass alles in dergleichen streitigen Staatsangelegenhei­

ten bis dahin, da ubi de Iure, auditis quoruin interest und in conformitate 

der Grund- und Fundamental-Gesezze decidiret worden, in Statu quo verblei­

be, — alles in demjenigen Zustande und Verfasse, in welchem E\vr. Hoch-

fürstlichen Durchlaucht bey Höchstdero g'üklichen Zurukkehr in diese Her­

zogtümer es fanden, bis dahin gerechtsamst zu lassen geruhen würden, da 

seines 



seines Ortes darüber erkannt worden, damit weder der öffentlichen Treue 

und Glauben, unter welchen alle diese Verhandlungen gepflogen, abgeschlos­

sen und vollzogen worden, noch dis hierbcy inteieilirenden Privatpersonen 

mit ihren unter öffentlicher Auctorität des Staates und bona fide erlangten Pri-

vatiechten, verlezzet, noch der allgemeinen Sicherheit eben so wenig gefähr­

det und präjudiciret würde, als dem gefezlic'hen Gange, nach welchen alle 

diese Angelegenheiten zu behandeln waren; — so haben E\pr. Hochsürstlichen 

Durchlaucht dennoch auf diese zur Erhaltung der allgemeinen Sicherheit eines 

jeden Staates so heilsame Gesezze, keine gerechtsame Rüksieht genommen, 

sondern es scheinen auch Etor. Hochsürstl. Durchleuchten durchaus die unseligen 

Folgen der äussersten Zerrüttung, die jeden Staat unter dergleichen Umstän­

den unausbleiblich betreffen würden, und noch mehr unsee Vaterland betreflen 

müssen, wann diese Gesezze durch ein eigenthätiges, willkührliches, und die 

Rande aller bürgerlichen Gesellschaft und des Staates auflösendes eigenthätiges 

P.enchmen verlezzet würden, gänzlich entgangen zu seyn; — weil es sonsten 

unmöglich gewesen, dass E\vr. Hochsiirstlichcn Durchlaucht, Höchst welche 

an diese Gesezze, ils Gmndgefczze des Staates, gebunden find, ein derglei­

chen Verfahren Höchst Sich würklich hätten erlauben können, das der unein­

geschränkteste Monarch, dem kein Gefess im Wege stehet, dennoch steh nie 

erlaubet haben würde. «*— 

Es ist dahero geschehen, Gnädigster Fürst und Herr! dass Höchst-

Dieselben dem, von der Constitutionsmässigen Regierung in Fundamento des 

l.andtäglichcn Schlusses von 1786 angestellten Oberfotißmeister dieser Herzog-* 

tImmer, au der Ausübung feines Ihm übertragenen Amtes, durch Befehle, 

welche 



welche Hochstdieselbeij ohne Vorwissen Einer Hochsürstlichen Regierung an 

die Ihm subordinirten Personen ergehen lassen, seinem Befehle nicht Gehorsam 

zu leisten, Gesezwidrig an der Ausübung seines Amtes behindert und Ihm die 

Ihm zukommende Emolutnente und Gage,— so wie den Wohigebornen In-

stanzgerichtsassessoren, die laut Laudtäglichcn Schlüsse vestgesezten Pension, 

Ihnen nicht haben reichen Jassen. —— Denn obgleich E\or. Hochsürstl. Durch­

laucht besagten Wohigebornen liistanzgcrichtsastessoren zu deren Gage annoch 

ein mehrere?, als das Gesezliche mit sich bringt, beygeleget, so kommt es 

doch nicht hierauf, sondern darauf an, dass diese Pension der Wohigebornen 

Instanzgerichtsassessorcn nicht ein willkührJicher Gnadengehalt EXor. Hochfürst-

liehen Durchlaucht, sondern eine gesezliche bestimmte Pension sey* — und 

dass der dem landtäglichen Schlüsse vom Jahre 17S6 inferirte Punkt, als gefez-

lich und von verbindlicher Kraft von Etor. Hochsiirstlichcn Durchlaucht angese­

hen und vor erst in Erfüllung gesezt werde und demselben Gnuge geschehe. — 

Auch haben E\vr. Hochsiirstlichcn Durchtaucht den in fundamentci 

des Landtäglichen Schlusses von 1786, den von Einer Cbnstitutionsmässigen 

Regierung vollzogenen Verkauf des Lehngutes Masbotten an den Wohlgeb. 

von Franck nicht in Erfüllung fezzen lassen. — 

Nicht minder haben Elvr. Hochsürstlichen Durchlaucht weder dem 

Wohigebornen Oberburggrafen von Sass die Ihm von Einer Constitutionsmäk 

sigen Regierung aus sehr triifrigen Gründen, als jährliche Pension zugesicherte 

1000 Rthlr. noch dem Wohlgeb. ehemaligen Oberjägermeister von Albedyll, 

das was Ihm an rükständiger Gage von Einer Constitutionsmälligeu Regierung 

von wegen des Lehns rechtlich zuerkannt worden, auszahlen lassen. —-

E Auch 



Auch haben E\vr. Hochsürstlichen Durchlaucht einigen Personen, 

welche Vorkontrakte auf gewisse Aemter,- auf 6 Jahre, von Einer ConOitu. 

tionsmäfligen Regierung erhalten und mit Selbiges eingegangen waren, die Kon­

trakte selbst, entweder gar nicht, wie der Wohlgeb Ehegattin des Wohige­

bornen Kammerherrn nnd Ritter von Holtey, in Ansehung' des auf Selbige de-

volirten Befizzes des Amtes Grimfelct ertheilet, und in dein Belizze desselben 

gefezt, oder doch*nicht diesen Vorkont'rakten gemäss ertheilet, sondern so gar 

selbst den Wohlgeb. Hauptmann von Mechern aus dem von Einer Constitution, 

mäßigen Regierung erlangten sechsjährigen Arrendebefiz des Amtes Dobleii, 

mit Verlezzung aller Gesezze, worauf die allgemeine Sicherheit ruht, via facti 

gewaltsam und aus dem Grunde, als wenn dieses Amt mit zu dein Witthume 

* unserer Durchlauchtigsten Herzogin gehöre, entsezzet; —— da es doch ILXvr* 

Hochsürstl. Durchlaucht nicht entgehen kann, wie es d!cni Publico nicht unbe­

kannt geblieben, wie vor wenig Jahren das Hochsürstl. Amt Me so theil eine 

ähnliche Bestimmung erhalten haben sollte, und dass eine dergleichen F.\vr, 

Hochsürstlichcn Durchlaucht ex post beliebig gewordene Bestimmung dieses Am­

tes den ältern fub fide et auetorkate publica erlangten Rechren des Wohlgeb. 

Hauptmanns von Medem, selbst unter Allerhöchster Königl. Bestätigung der 

etwannigen darüber verfassten Witthunisacte, um so weniger praejudiciren 

könne, als beksnntermaassen dergleichen Oberherrschaftliche Bestätigung un­

beschadet den Rechten eines Dritten, der Natu-;' und den allgemeinen Rechten 

nach ertheilet werden, und— als diese Witthunisanorduung doch nur ein 

eventuelles Arrangement ist. —— 

Endlich, obgleich Eine Wolilgeborae Ritter- und Landschaft aus 

andern triftigen Giündui wider die Anstellung der beyden Kanzcley secretaiie der 
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F.dlen und Wohl gehörten Birke! und Lanfert ßcschwerde führen y,n müssen ge» 

nöthiget gewesen, so isi es doch'gewiss, dass, da diese Beyden <K.aiueleyfe-

cretaire eincnal aus dringender Nothwendigkeit und in dieser Ri'iksicht weit meh­

rere anzustellen gewesen ivärqn, angestellt worden, und Actu jlch in ihren 

Oßiciis befunden, auch in selbigen von E\vr. Hachsiirßlichcn Durchlaucht 

Selbst auf mehr als eine Art anerkannt .worden, Dieselben von E\vr. HochsOrßL 

Durchlaucht nicht eigemnächtig aus Höchstdero Ca&inctt haben verabschiedet 

werden können, maasten Niemand, der dem Staate dient, er sey wer er 

wolle, nach im,fern Gesczr.cn ohne vorhergegangene richterliche Erkenntniss, 

Ane» Dienstes entfett werden solle. 

-Und <wie durch alles dieses eigenthätige Benehmen .Elvr. Hockfürsth 

Durchlaucht die Rechte der Privatpersonen gekränket, unser .Privatrecht und 

die allgemeine Sicherheit verlezt, die Gültigkeit Fer Landtäglichen Sanction und 

die auf den Grund und Fundamentalgesezzeu ruhende Auctorität Einer Con-

ftitutionsmäsligen Regierung vernichtet worden; Jb haben E\vr. HochfiirßU-

eben DurchUucht alle xliese Eigenthätigkeiten und Verletzung unsers Privat- und 

Staatsrecht durch das Alleihöchste .Königl. Kanzeleyrescript d. d. Warschau den 

I 5ten Januar 17 g-2 legalisiren und durch selbiges unsere ganze Staatsverfassung 

mutiren zu können vermeinet, indem Höchstdieselben demselben eine recht­

liche entscheidende Kraft beylegen zu können erachtet, -r-

Wann aber E\vr. Hoclsiirßlichen Durchlaucht in gerechtsame Er» 

wegung zu nehmen geruhen, dass weder über unsere Grund- und Fundamen,, 

talgeseze, noch über die geringste rechtliche Priyatangelenheit in den Kanr.9-
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leyen clcs Reichs und des Gtofsherzogthums Litthauen cognociret und decedirei 

werden kann, und dass also besagte Kanzeleyen keincswegcs das Constitutions« 

miätlige Formn ausmachen, in welchem <iber gegenwärtige, durch E\vr. 

Hachsürstlichen Durchlaucht in Conteslation gesczte Staatsangelegenheiten, auf 

eine competente und 2.11 rechtbeständige Art habe decediret werden können ; — 

wie wir uns denn hier bey statt aller weitlätiftigen Beweise, auf EXvr Hochsürstl 

Durchs Höchsteigene, in Höchstdero Schreiben an die Wohlgeb. Oberrüthe d. d. 

München geäusserte Ueberzeigung dieser ohnedem keines Beweises bedeuten­

den Wdhiheit beziehen; — dass es ferner nie die Absicht Sr. Majestät, Unsers 

Aller gnädigsten Königs und Oberherrn, bey Höchstdesscn erhabener Gerechtig« 

keitsliebe gewesen seyn kann, über unsere Grund- und Fundamentalgefezze, 

über unsere ganze eidlich uns zugesicherte, durch die respectabelsten Mächte 

garantirte Stausverfassung, über unsere verlezte Privatrechte und das dabey ver­

lebte Interesse der Particuliers, ohne uns und die dabey intereflirenden Privat» 

Personen gehört zu haben, in den Kanzeleyen des Reichs, zuwider unfern Ge­

rzen, die allen diesen Angelegenheiten ihr bestimmte; Forum anweisen, zu 

decidiren; — dass ferner es auch nie die Absieht Unsers Gerechtigkeitsliebende» 

Königs wiirklich gewesen sey, über diese wichtige und für tmler Vaterland so 

interessante Angelegenheiten durch Allerhöchstdeio Refcript d. d. Warschau den 

l^ten Januar 1788 aus den Kanzeleyen des Reichs und des Grossherzogthums 

decidiien zu wollen, roaaflen die väterlichen Absichten Sr. M&jeßät, Unsers 

Altergnädigsten Königes und Oberhcrrny aus der Rubrique dieses Refcriptes, wel-

che anzeiget, dass es nur ad Sopiendas non millas Controversia*, nicht aber 

wie E\vr. Hochsürstlichen Durchlauchten vermeinen zu können glauben, als De-

cision emaniret, nur gar zu deutlich zu Tage lieget;— So weiden Etor. 

Hoch-
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Durchs bey genauer Erwegung aller dieser UmHändc.ohne Schwierigkei­

len bemerken, wie wenig rechtliche Veranlassung Höchstdieselben in besagten 

Allerhöchsten Königl. Rescripte, sowohl in Rtikficht der nur summarisch hier 

berührten Gründe, mit deren weitläufiger Anführung und Wiederholung Eine 

Wohlgeb. Ritter- und Landschaft EXvr. Hochsürstlichen Durchlaucht nicht be­

schwerlich werden will, da diese Gründe bereits von den Wobgeb Oberrathen 

bey verschiedenen andern Gelegenheiten, .nit der Ihnen gewöhnlichen Gründ-

lichkeit und Klarheit in das hellste Licht g^sezt, und diese Materie unsers Staats-

Rechts überhaupt in den bereits schon vorliegenden Staatsfchriften erschöpft 

worden, und aus welchen Gründen, durch Königl. Kanzeley-Rescripte über 

Grund- und Fundamentalgefezze des Landes, über unsere ganze Staatsverfassung 

so wenig, als über die Rechte der hierbey intereflirenden Particuliers decidivet 

werden kann, als in Rüksicht der Allerhöchsten Königl. Willensmeinung selbst, 

die keinesweges dahin gerichtet gewesen, dass darüber aus den Kanzeleyen des 

Reichs, zuwider unfern Gefezen, haben decidiret werden sollen, für Höchst 

Sich finden, alle obige Eigenthätigkeiten und Verkzzwngen unsers Privat- und 

Staatsrechts, durch' besagtes Allerhöchstes Königl. Refcript legalifiren zu 

können. —— 

Wir überlassen es ferner dem gerechten Ermessen und Höchstdero 

eigener Erwägung, Gnädigster Fürst und Herr! — wir überlassen es den 

Empfindungen und dem Gefühle Höchstdero eigenen Herzens, wie schmerz­

haft es dem väterlichen Herzen Sr. Majestät, Unsers Allergnädigsten Königs 

und OberherrnAllerhöchst welche durch den ganzen Zeitraum Allerhöchstdero 

bcgliikten Regierung, diesen Herzogtümern, so viele, so mannigfaltige, se 
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erhabene bewerfe Dieselben bey Ihren Grund, und Fundamen'talgesezzc-ri und 

ihrer, ganzen Constitution und Eine Wohlgeb. Ritter- und Landschaft und alle 

Stande bey ihren Reehten-Königl. und väterlich zuschüzzen und zu erhalten, — 

zu ertheilen geruhet, es bereits seyn und dermaleinst werden mtUTw*, in die unan-

gcnehme-Erfahrimg ku bringen, oafs durch E\vr. Hoc&silrfil, Durcbl. von denuiiehi-

erwähnten Allerhöchsten -Rönigl. -Kanzeleyrefcripte eine Anwendung -habe ge­

macht werden wollen und gemacht worden sey, die den Allerhöchsten König!. 

Absichten und den väterlichen -Gesinnungen Sr. Königl. Majestät tben so zu­

wider sey und seyn mnss, ais diese Anwendung geradezu zur Inversion unserer' 

ganzen Staatsverfassung, aller unserer.Rechte und Gesezze, aller seitherigen 

gcsezlichen Verhältnisse zwischen-Fürst und Staat — zu gänzlicher Aufhebung 

der allgemeinen Sicherheit, ,iind Aushebung aller öffentlichen Treu und Glau-' 

bens, und zur -Einführung der ungebundensten eigenthätigsten.Regierung, statt 

einer gefezlichen, die wir uns-bis anjezt £ii erfreuen gehabt, dienen und ge-* 

reichen würde. --r 

Da aber alles dieses E\vr. Hochsürstl. 'Durchlaucht entgangen zu seyn 

scheint, und es zur Betrübniss Einer ganzen Wohigebornen Ritter, und -Land-i 

fchaft nur gar zu deutlich zu Tage lieget: Erstens, dass E\vr. Hochsürstlichen 

Durchlaucht unter dem Vorwande dieses Allerhöchsten Königl. Roscripts, als 

Einer Oberhcrrfchaftlichen Decifion, — die, von einer andern Seite !conß-

derirt, nehmlich wann sie auch wirkliche Decifion wäre,— -selbst da, ubi de' 

Jure, und nicht aus den Kanzeleyen des Reichs, — selbst mit unsern-Voiwis. 

Ten, und nicht ohne unser Vorwiflen, und ohne uns gehöret zuhaben, er­

gangen wäre, „welches aoe-h aJles nicht ist, doch nur dsny als eine recluliche 

Decifion 
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Decifion zu erachten seyn' würde," wand sie in fundamento et cönformitate 

unserer Griihct- und Fundamentalgefezze ergangen wäre, weil selbst sogar unter 

Reichstäglicher Auctörität, nichts, was nicht unfern Grund- und Fundamental. 

Gesezzen confurin und mit denselben* übereinstimmend, fanciret und coristi-

tuiret werden kann noch soll, — alle obige Eigen that igke i ten zu legal isiren 

und rechtkräftig zu machen und werden zu lassen", intendiren, und hierdurh 

unsere ganze zeithero gesezliche Staatsverfassung in eine von EXor. Hocksiirftl, 

Diirctilauchtai Willluihr abhängende zu mutiren bestrebt sind. —i. 

Zweyten?, daß ferner Höchstdiefclben eberr dadurch und diiixh die 

St. Königl. Miipßiit einseitig unterlegten Klagpunkteund' einseitig nachge-

fueilte Castdtiön alles des, Was in Abwesenheit E\vr. Hochjürstl. Durchlaucht 

von Einer GoustittitionsmiifTigen Regierung, theils in Conciirrence Einer 

Wohigebornen Ritter- und Landschaft, durch landtägliche Sanctionen, theils? 

allein von Ihr in fundamento der Ihr zugestandenen Rcgierongsbefiignisse fanci­

ret, costituiret und vollzogen Worden, wie dieses besagte Klagpunkte selbst 

urvd die an Sr. Königl. Majestät von EXvr. Hochfilrst liehen Durchlaucht gerichtete 

und diesen Klagpunkten beygefügte untertbänige Bitte allein schon hinlänglich 

anzeiget, die Compositionsacte vom Jahre 1776, und Hüthstdero Einer gan­

zen Wohlgeb Ritter- und Landschaft gethane heilige landesherrliche und l'andgs* 

väterliche Zusicherung, nicht einseitig und ohne deren Voiwissen zu betreiben? 

und nachzusuchen, infringiret haben. —— 

Drittens, Eine Wohl geb. Ritter- und Landschaft mit' einem unbe­

schreiblichen Schmerze hat bemerken und wahrnehmen müssen, wie £h»v 

HochfürstL Durchlaucht nach Höchlldero glüklicÜen Zurükkehr in- diese Her-

zogthii» 



zogthiimer, die in Höchfldero Abwesenheit mit den Domainen des Staates ge­

troffene heilsame Operation für das Vaterland, für die Folge der Zeiten, nicht 

bestehen zu laden gemeinet find, — wie Höchstdiefelben fortfahren , das 

ehemalige, alle Gliikseligkeit des Vaterlandes zerstöhrende Oekonoinifche 

System zu continuiren, und die Aemter dein Meistbietenden, lind nur auf 

3 Jahre, zu enormen Preisen zu verarrenditen, wovon die ganz neuerlichen 

Beyspiele mit den Aemtern PrinzenhofF und Duhren und die mit dem leztern, 

vorgefallenen Umstände zu auffallcud find, als dass wir das notorisch gewor­

dene Detail hier.nicht ganz unterdrükken sollten, und wie überhaupt Höchst-

Dieselben nach Höchstdero gliiklichen Retour in diese Herzogtümer, linier 

einem vor den Augen der Welt bereits sattsam widerlegten Verwände, in dem 

für das ganze Land so nachtheiligen Systeme fortfahren, nichts von Höchst. 

Dero Revenuen, durch irgend eine Anstalt zum Besten des Staates in Selbigen 

zuriikfliessen zu lasten, und eine dem Zwekke der Staatsrevenüen gemäße Ver­

wendung derselben zur allgemeinen Wohlfart des Staates und dessen Beförde­

rung zu machen, und selbst sogar Höchstdero Residenzstadt zum äussersten 

Nachtheile derselben, so wie des ganzen Publici, feit einigen Jahren nunmehro 

verlassen haben, und durch alles dieses unserm Vaterlande alle Hofnungen und 

Ausfichten zur Wiederkehr feiner dermaleinstigen Wohlfart auf immer entzie­

hen , und uns den in wenig Jahren unausbleiblichen gänzlichen Untergang un­

serer Wohlsjirt bereits schon im Voraus fühlen und empfinden lasten; 

So können E\»r. Hochsürstl, Durchlauchten in gerechter Erwägung 

aller dieser Umstände, das unterthanige und ehrerbietige, aber auch zugleich 

freymdthige Geständnifs einer freyen Nation, die auf der einen Seite mit dem 

Ver-



Verluste ihrer zeithengen Constitutionsmänigen Verfassung, zugleich auf der 

andern Seite aber, mit dem gänzlichen Untergänge ihrer Wohlfart nnd Gitik-

seligkeit und dem Verluste der Quellen derselben auf immer bedrohet wird, 

nicht unerwartet finden, wann Selbige Sich dahin iu erklären, dringend ver­

anlasset siehet, wie Sie nie gemeinet seyn werde, ihre von Ihren Vorfahren 

begründete, auf Sie durch Jahrhunderte fortgteibte auf seyetlichen Verträgen 

tnit der Alk'rdurchlaucbtigsten Oberherrschaft ruhende, von E\vr. HoihfurstL 

Durchlaucht Midlich beschworne und von den respectabelflen Mächten garantirte 

Staatsverfassung, infringiren und mutiren zu lassen, da Sie bey der erhabenen 

Gerechtigkeitsliebe Sr. Majcßat und der Durchlauchtigsten Republik, als unsere 

Oberherrschaft, und bey der Garantie der reipectabelflen Mächte, keine Noth­

wendigkeit hierzu befürchtet, noch ein einziges ihrer Mitglieder in Ansehung 

feiner bona fide et auetoritate publica erlangten Privatrechte verlezzet und unter­

drücket zu lassen, und dass auf der andern Seite Eine Wohlgeb. Ritter- und 

Landschaft Sich nie zufrieden gestellet fühlen kann, wann E\vr. Hochfürfil. 

Durchlaucht nicht gerechtsamst und landesväterlich getuhen sollten , Eine 

Wohlgeb. Ritter, und Landschaft bey dem Systeme der Wohlthätigkeit, in 

Ansehung der Aemter, für die Folge zu erhalten, das in Höchstdero Abwesen­

heit von Einer ConstitutionsmäiTigen Regierung, mit dem fleyfalle des Aller­

höchsten Russisch - Kayserl. Hofes, in Riikficht der wohlhergebrachten Rechte 

Einer Wohlgeb. Ritter- und Landschaft auf die Fürstliche Aemter, der vielen 

Sacrisicen, die Einer Wohlgeb. Ritter- und Landschaft für das Hochfürstliche 

Haus zu verschiedene« Zeiten und bey verschiedenen Gelegenheiten zu machen 

nothgedrungen gewesen, und unter Mitwiirkung des Ruflisch.Kayserl. ailhier 

accreditirten Ministre vollzogen worden. —— 

F Da 
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Da aber Eine Wohlgeb. Ritter- und Landschaft, beseelt von detri" 

reinsten treu devotesten und nnterthänigen Attachement gegen E\vr. Hochsürstl. 

Durchlaucht, als Ihren gefezüchen Landesfürsten, nichts so sehr und angele­

gentlichst wünschet, als E\vrt Hochsürstl Durchlaucht die unverdächtigsten Be­

weise dieses reinsten und unterthänigsten Attscherneiits an den Tag zu legen* 

Höchstdero Zufriedenheit befördert, und die Eintracht zwischen Haupt und 

Gliedern zur Ruhe des Staates und zu dessen G.'iikieligkeit wiederhergestellet zu 

sehen, —— und sich den Zweifel keinesweges erlaubet, dass E\vr. HochsiirstL 

Durchl. in Landesherrlicher Erwägung unserer Gesezze und Constitutions und 

Landesväterlichcr Beherzigung der Wohlfart Einer Wohlgcb. Ritter- und Land­

schaft , E)vr. Hochsürstl. Durchlaucht Höchstdero Hauses und des ganzen Va­

terlandes, nicht allen obigen, was unsern Grund» und Fun d a in e n t a Ige fezzen, 

unfern Privatrechten, der allgemeinen Sicherheit, der Compofiiionsacte vom 

Jjhre 1776, und der allgemeinen Wolhfart des Vaterlandes zuwider gesche­

hen, eine gerechte Remedur zu geben , und hierdurch nicht nur die veikzten 

Rechte aller und jeder hierbey infereilirenden Privatpersonen, sondern auch 

unsere ganze verlczte Constitution und StaEtsverfafsimg, unsere Privat- und 

öffentliche Gesezze, besonders aber die CcmpoHiionr.acte vom Jahre 1776 

wiederum zu restituiren, zu reintegriren und zu ergänzen gemeinet seyn soll­

ten ; —— so ist Eine zum gegenwärtigen Landtage versammelte Wohlgeb. 

Ritter- und Landschaft in ihren Instructionen ausdiiikli'h dahin angewiesen 

worden, von E\vr. Hochsürstl. Durchlauchten ehrerbietigst und unterthänigfl 

auf dem gegenwiit tigen Landtage sich eine gnädige Erklärung abzubitten, wie 

und in welcher Art Eine Wohlgeb Ritter- und Landschaft Sich dieser Landesherr­

lichen Gnade und Gerechtigkeit ejfreuen zu haben, unterthänigsthoffen darf.—-

Gnä-
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Gnädigster Fürst und Herr! Eins Wohlgsb. Ritter- und Laad schift 

hat in dieser uuterthänigen Vorstellung mit derjenigen ehrerbietigen Offenheit 

und mit dem Vertrauen, das jede Nation Ihrem Fürsten schuldig ist, dasjenige, 

was Sie von Höchstdenenselben als Ihren Landesfarben zu erwarten und zu ver­

langen berechtiget ist, zu unterlegen die Ehre gehabt, und Sic schmeichelt 

sich mit der gerechten Erwartung, dass Eivr. Hochsürstlichen Durchlaucht die­

ses ehrerbietige Vertrauen, als einen Beweis, Ihrer treu devotesten Gesinnungen 

und unterthänigsten Attachements an Höchstdero Person und Höchstdero Haus 

hinwiederum mit Jandesväterlichen Gesinnungen entgegen zu nehmen und zu 

beherzigen geruhen werden. — 

Allein, Gnädigster Fürst und Herr! Eine Wohlgeb. Ritter- und 

Landschaft kann nicht umhin sich noch einmal auf die gerechten Ansprüche zu 

beziehen , die aus allgemeinen Gründen jede Nation, und jedes Volk an fei­

nem Regenten in Ansehung seiner Wohlfart, — und selbst eine unterjochte 

Nation an ihren Ueberwinder und ihren Eroberer zu machen berechtiget ist — 

sich noch einmal auf die Verpflichtungen zu beziehen, die der Regente dem 

Staate auch ohne ein geschriebenes Gesezze schuldig ist — sich noch einmal 

auf die incontestablc Wahrheit zu beziehen, dass Regent und Staat nicht zwey 

verschiedene Wesen sind, die ein diverses Interesse haben sollen — und dass 

dahero unser Vaterland v/eder gliiklich seyn, noch es werden kann, so lange 

dessen Fürst Sich von demselben als getrennt anstehet und in dem Gh'ikke des 

Vaterlandes nicht fein eigenes und seines Fürstlichen Hauses dauerhaftes Wohl 

zu finden glaubt, und— fest überzeugt ist, dass, indem Er jenes landesvä-

terlich befördert, Er auch zu gleicher Zeit für Sich und für Sein Fürstl. Haus die 

sicheiste und dauerhafte Grundlage der Wohlfart und des eigenen Gliikkes lege. —— 

F 2 - Gnädig-



Gnädigster Fürst und Herr! hat es eine Periode gegeben, wo E\vr. 

Hochsiirstlichjn Durchlaucht vermeinen zu können gegLiubet, ddfs es Höchst­

denenselben erlaubt sey, bey der Natur und Bdchaflenheit dieser Fürstentü­

mer als Ma anlehne, Höchstdero fürstlichen Hanfes Interesse von dem Interesse 

dieler Fürstentümer als verschieden zu erachten lind zu trennen;— lo muss 

diese Periode anjezt aufhören, da die Vorsehung E\vr. Hochj'iirßHehcn Durch­

lauchten Iki'hfilrstliches Haus und das Vateiiand mit einem Erbprinzen begliikt 

hat, und der erste und natürlichste aller Wünsche die Brust des Vaters ei füllen 

muss, ddfs der Erbe seines Fürstenstuhles dermaleinst b gk'ikt seyn möge. — 

E\vr. Hocbfiirstlichc Durchlauchten weiden es uns zugestehen, dass 

ein Fürst zv/ar mit Schäzzen sich bald hier, bald da, Diener und Knechte er­

kaufen kann, dass aber dieses Mittel und selbst die Macht für denselben den­

noch viel zu ungewisse und unsichere Mittel zur Aufführung eines Gebäudes 

dflucihaher, wahrer, reeller Giiikseligkeit find, —- und dals die Liebe des 

Volks und die Zuneigung desselben gegen feinen Fürsten, hierzu nur allein das 

einzige ohn fehlbare und untrügliche Mittel, so wie die sicheiste Stüzze feines 

Stuhles selbst ausmache. — 

Möchte Eine Wohlgcborne Ritter- und Land sc ha fr mit dieser innig­

sten Liebe und Zuneigung, die Sie bereits schon im Voraus gegen den Durch­

lauchtigsten Erbpiinzen, als Ihren dermaleinstigen Fürsten emp/indet, die 

dankbaren Empfindungen verbinden können, zu welchen sie von d.ssen Durch-

luadnigsten Vater verpflichtet zu werden, in der gerechten Erwartung siehet. — 

Mitau, aus der Landesveriammhmg den 4ten März 1789. 

Frantz Chnftopher v ScbröJerß, 

p. t. Landbotenmarschall. 
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N  o , t  e .  

jljfas Verlangen, womit Eine zum gegenwärtigen Landtage versammelte 

Wuhlgeborne Ritter- und Landschaft der gnädigen Beantwortung entgegen 

siehet, die Dieselbe von Sr. Hochsürstl. Durch Unecht, U. GL F. und Herrn, auf 

Ihre vor heynahe Vier Wochen, eingereichte tmterthänige Vorüeliung zu er-

waiteil hat, ifi um so lebhafter, als inzwischen die bevorstehende Osterfeyer» 

tage, wie nicht weniger die gewöhnlich im Frühjahr eintretende Veberfchwem-

nituig, bey der „ein jeder um feine Wohlfart besorgte Landwirth zu Haufe zu 

seyn wünschet, herangenah-et Und. Da es nun unter diesen Umständen den 

Wohigebornen Landboten dieses Landtages unmöglich wird, sich länger srlhier 

aufzuhallen, die auf diesem Landtage annoch /.u behandelnde Gegenstände 

aber * annoch. eine Zeit von mebrern Wochen erfordern dtiiften ; So hat 

solches den Beschluss nothwendig gemacht, gleich nach Empfang der obge-

dachtermaafTcn zu erwartenden Hochsürstl. Beantwortung, zur Behandlung der 

annoch übrigen LarJtagsangelegenheiten, die Seifioucs. bis auf den i jten 

jimii a. c. zu limitiren. 

Da nun die Wohigebornen Landboten dieses Landtages lieh über­

zeugt halten, dass Sr. hhchßtrßl, Durchlaucht, U. G. F. und Herr, zur bal­

digsten Bcfötderung des obgedaciiten, durch mehrerwähnte dringende Ursachen 

veranlalsten Beschlusses, nach Höchstihrer Gnade, um so mehr gerne beyzu­

tragen geneigt seyn werden, als man alle AugcnbLk die mehrged-chte Ueber-

F 3 fchwem-
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schwemmung und das Aufgehen dyr Gewässer, welche akdenn alle Reisen vn? 

möglich machen würden, besorgen muss; So hat Endesunterzeichneter die 

Ehre, die Hochwohlgeborne Herren Ober- und Regierungsräthe, im Narnea 

Einer Wohigebornen Ritter- und Landschaft ergebend zu ersuchen, Sich zur 

baldigsten Beförderung des oftgedachten Beschlusses bey Sr. Hochsürstlichcn 

Durchlaucht dahin zu verwenden, dass die Beantwortung der, von Einer 

Wohlgeb. Ritter - und Landschaft eingereichte» unterthänigen Vorstellung, 

welche nach der neuerlich ertheilten Versicherung, erst gegen das Ende dieser 

Woche erfolgen sollte, Einer Wohlgeb. Ritter - und Landschaft, wo immer 

möglich, morgen ertheilet werde, indem Dieselbe sich bey dem eingetretenen 

Thauwetter zu vieler Gefahr aussezzen würde, wann Dielelbe noch das $£nde 

dieser Woche abwarten wollte. 

fytiuiu, aus der Landesverfammlung, den 30. März 1789. 

Frantz Christofher Sehr oderjs^ 

p. t, Landbotenmarschall, 

No. z. 
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N o t e ,  

"Öi t -
/lJH" tenterthänige Vorstellung vom 4teii dieses Monats und jalires, welche 

Eine Wohlgeborne Ritter - und Landschaft durch Untetzeichnete, an Sr, 

Hochsürstl. Durchtaucht, Unsern Gnädigsten Fürsten und Herrn gelangen 

lassen, haben Sie, gemäs rder von Einer Wohigebornen Ritter- und Land­

schaft dazu erhaltenen Veranlassung Sr. Hochsürsts. Durchlaucht nicht nur 

fehrerbietigß unterlegt, sondern auch angelegentlichst empfohlen. 

Was Si". Hochsürstl. Durchlaucht hierauf ntirt vor der Hand zu 

erwiedern gefunden, haben Unterzeichnete die Ehre, Einer Wohigebornen 

Ritter- und Landschaft, durch Uebersendung der Beylage, so wie sie sel­

bige von Sr. Hochsürstl. DurchUucht im Originale empfangen * ergebenst 

mitzutheilen* 

In Ansehung der gertrigen ftofe Einer Wohigebornen Ritter -

und Landschaft i die Unterzeichnete gleichfalls mit Ihrer Empfehlung an 

Sr Hocbsürstl Durchlaucht zu begleiten nicht ermangelt, haben Höchfldie-

selben Sich dahin zu ei klären geruhet, dass Sie gegen die Aussetzung 

der gegenwärtigen Landtagslizzungen, zwar nichts einzuwenden hatten, 

allein, 



allein, dass dieselbe bis zum ordinairen Landtage zu bestimmen wäre, 

in Rüksicht dessen, dass Sie im Junius vermuthlich Veihinderungen haben 

würden, die Fortsezzung des Landtages abzuwarten. 

Mitau, den 31. März 1785,. 

Ernst Johann Taube, 

Landhofmeister. 

Otto Herrmann von der Howen, 

Oberburggraf. 

A. G. Wilhelm Hahn? 

Rath. 

C. E v. Rutenberg, 

Kanzler. 

Moritz v. Sacken? 

Laiidmarfchall. 

Heinrich von Ossenbergs 

Rath. 

No. 4» 
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A  n c  w o r t  

6>. Hochfürfll. Durchlauchten, des Herzogs, 

u einer Zeit, da »SV. Hochfurßl. Durchlaucht keine zwischen Höchstdenensel« 

ben und Einer IVohlgebornen Ritter- und Landschaft, obwaltende Misshel­

ligkeiten bekannt waren, konnte es nicht anders als sehr unerwartet seyn , die von 
lezten eingegebene Vorstellungen, aus den Händen der Wohlgebornen Oberräthe 
zu erhalten, und in denselben nicht sowohl die Stimme und die Gesinnungen Einer 
IVohlgebornen Ritter- und Landschaß zu erkennen, als vielmehr einen Mafchienen-

m'asiigen Wiederschall arglistiger und gehässiger Insinuationen , welche von übelge-

sinneten Personen eingeblasen worden, in Hofnung, ihre eigen n'uzzige Absichten, 
durch in ihrem Vaterlande gefristete Unruhen zu befördern, und unter der Larve des 

Eifers für das gemeine Beste, aus der angelegten Feuersbrunst Vortheil zu ziehen. 

In der That ist es schwer zu begreifen, wie Eine IFolilgebornc Ritter- und 

Landschaft, mit Hindansezzung, des von so viel der ansehnlichsten Kirchspiele, da­

gegen geäusserten Widerspruchs und Warnungen, habe gestatten können, dass ein 
so ungestalltes Gewebe von unbefugten Anmassungen, boshaften und mit eiferner 
Stirne vorgetragener Verlästerungen, und eben so schief als im falschem Lichte auf­
gestellter Schilderungen, der Fürstlichen Handlungen and Denkungsart, unter Ihren 
Namen zum Vorschein gebracht werden dürfen. 

auf die unterthänige Vorstellung 

Einer Wohlgebornen Ritter- und Landschaft. 

G Aber 



Aber weit entfernt, die Uetereilun^vn einzelner verleiteter Glieder dos 

Staats, Dero sämmtlichen getreuen Landesein fassen zur Last zu legen, geben Sr. 

Hochs "ürßt, Durchlaucht einen Beweise, Ihrer Landesv'äterJichcn indem 

Sie das Gefühl des gerechten LLowillcns, welches die in besagtem Aufiazze gehäusce 
unbefugte und beleidigende Zudringlichkeiten, willJvührlicbe Anfchuldigimgea und 

Tadel, erregen müssen, mit grossmüthiger Nachsicht unterdrukken, und fratt deren 

Beantwortung, nur das Hauptsächlichste anmerken, was dabey zu erinnern ist. 

Die Gcsezze des Landes lind Sr. Flochfarßl. Durchlaucht bekannt, und 

das Bewustfeyn, dass solche während Dero Regierung niemals aus den Augen gesezt 

worden sind, gereicht Höchstdenenselben zu einer Beruhigung, in welcher Sie mit 
verdienter Verachtung auf alle boshafte Verleumdungen herabsehen können. Sie 
fordern Ehe Wohlgibome Ritter- und Landschaft Selbst auf, den Ausspruch zu 
thun: Ob Sie nicht bis auf den heutigen Tag, alle und jede nach den Grundverfas­
sungen des Herzogthums Ihr zustehende Rechte, ohne den mindesten Eindrang, 

und in ihren ganzen Umfange gemüsset und ausübt ? Dahingegen beynah jeder 
Landtag neue Beyspiele von Versuchen darstellet, die gemacht werden, die Vor­

rechte des Fürsten zu schmahlern, und Beweise des milden Nachgebens, mit wel­
chen das Fürstliche Haus sehr beträchtliche Theile seines Eigenthums und seiner 

unstreitigsten Rechte, aus Liebe zur innerlichen Ruhe und zur Beförderung der Zu«, 
friedenheit Einer Wohlgebornen Ritter- und Landschaft aufgeopfert hat. 

An der eingeflossenen Abhandlung, über die Pflichten eines Regenten, ist 
nichts auszufezzen, vielmehr wär zu wünschen» es möchten die Pflichten des Un­
terthans mit eben der Aufmerksamkeit erwogen worden seyn; da die Erfüllung von 
diesen, zur Wohlfart des Staats, eben so wesentlich erfordert wird. 

Denn, dass in einem Lande, wo jeder sich berechtiget glaubt zu richten 
and zu tadeln, indessen dass alle Lasten des Staats auf der Obrigkeit allein liegen, 
ohne dafe jemand zu deren Erleichterung beytragt, daCz in einem solchen Lande 
sehr oft die nüzlichsten Entwürfe vereitelt, die rühmlichsten Unternehmung«! hin­

ter-
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tertrieben» und die- heilsamsten Anstalten durch Eigensinn, Neid und andere Leiden­
schaften rükg'üngfg gemacht» und zu Gruncje gerichtet werden ; dieses ist ein Schifc-
fal, welches nicht Kurland allein eigen, sondern mit viel andern Staaten gemein ist» 

Was hilft es, hohe und andere Schulen zur Bildung der Jugend und Aufklärung der 
Nation stillen , Buchersammlungen anlegen und kostbare Werkzeuge anschaffen, 
wenn die, zu deren Besten es geschieht, nicht davon vortheilen wollen, oder wohl 

gar ein Geschäfte daraus machen, die Anstalten verächtlich zu machen, und so viel 

an ihnen ist, zu verkleinern. 

Ob die Anlegung von Manufacturen in Kurland, unter den gegenwärtige* 
Umständen möglich? und dann, ob sie dem Lande wiirklich vorteilhafter seyn wür­
den, als die Ausschiffung der rohen Producte ? solches ist, so lange es noch am 

Händen zum Akiterbau mangelt, so lauge die Industrie durch Leibeigenschaft unter-

drükket, und so lange der Arbeitslohn höher als bey unfern Nachbarn stehet, keine 

so leicht zu beantwortende Frage, als es bey dem ersten flichtigen BÜkke seheinet. 

Gefezt aber, es wäre entschieden; so hat die Erfahrung bey mehr als 
einen Versuch, an denen es nicht gefehlet hat, die unüerwind'ichen Schwürigkeitea 
gewiesen, die von allen Seiten entgegen gefezt wurden, und mit denen man sc» 
lange kämpfen musste, bis endlich Arbeiter und Unternehmer verdrüfslich und 
muthlos gemacht worden, und der Untergang der Anstalten, mit Verlust des ge­
machten Aufwandes, erfolgen müssen. 

Man darf sich nur der Angeriehen Werke, der Pottasehsiederey zu Holm­

hof und Papiermühle erinnern. Eben so unfruchtbar sind die Versuche ausgeschla­
gen , die von Sr. Hochsürßl, Durchlaucht gemacht worden, den Wohlstand des 
eingesessenen Adels, durch Vorfchttfs beträchtlicher Kapitalien, theils ohne alles, 
theils auf viel niedriger als Landübliches Interesse, zu befordern. Noch bis auf den 
heutigen Tag stehen mehr als 280000 Rthtr. auf die Art im Lande, und die dafür 
einge'ärndte Früchte, find Undank und Verlust eines ansehnlichen Theils der darge­
liehenen Summen. 

G 2 Mehr 



5 2  -— 

"Mehr als zu wahr ist: es freylich, dass Kurland in Vergleich mit manchen 

andern Ländernin Ansehung guter Ordnung und öffentlicher zur Sicherheit und 

Bequemlichkeit. gehöriger Arutalten» auf einer sehr niedrigen Stuffe stehet. 

Aber höchst unbillig ist es auch, die Schuld davon auf Rechnung des regie­

renden Fürstlichen Kaufes zu schreiben. Man kann nicht vergessen haben, dass dieses 

Herzogthum , während einer mehr als ein halbes Jahrhundert lang hcrrfchcndcfl 
Anarchie, da doch, nach dem so sehr gepriesenen System, der Verpachtungen, alle 
Fürstliche Aemter, und folglich der grösste Theil der Einkünfte , in den Hunden 
lies Adels waren, dass es in diesem Zeitraume nicht nur zurükgebtieben, sondern 

weil niemand für das Allgemeine sorgte, gar in einen verwilderten Zustand verfiel, 

als es vorher gewesen war. 

Man muss erwegen, dass das regierende Fürstliche Haus bey Seiner Resti­
tution , anstatt einer eingerichteten Residenz, nichts mehr als wüste Mauren vor 
lieh fand, dass es sich einen Siz erbauen, und mit st»ndesm'äffigen Geräthe und Meu-

beln versehen, Hofhaltung, Militair-Etat, Stall und Equipage von Grund aus an­
schaffen und einrichten; mit einem Worte, alle, sogar die unentbehrlichsten Bedürf­

nisse, anschaffen musste. 

Bey dem allen ist nicht unterblieben, dass Sr. Hochs tirßt. Durchlaucht un­
mittelbar nach angetretener Regierung, die Anzahl der, nach der alten Kanzeley-
ürdnung vorgeschriebenen Ofiicianten verdoppelten, und kurz darauf deren Gehalt 
ansehnlich vermehrten. Sie haben sich nie entzogen, den Vorschlägen Ihrer Rathe 
Gehör zu geben, wenn solche auf nüzlich« und zur Erleichterung der Geschäfte ge­
reichende Verbesserung abziehlten. Vor wenig Jahren wüste man von keinem 
Mangel in Regierungsfachen, ausgenommen, dass die beyden Rathsstellen unbefezt 
waren; — sie wurden besezt 

Ma-n fand die Erbauung der Oberhauptmanns-Wohnnngen und der Gefäng­
nisse nöthig,— sie wurden angefangen;— theils sind sie bereits aufgeführt, und die 

übrigen 
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übrigen find noch ein Gegenstand der Landesvaterlichen Vorsorge Sr. Durchlaucht. 

Warum während Dero Abwesenheit der Bau nicht fortgefrzt worden ? ist Höchst-

Denenfelben unbekannt; für die in dieser Zeit verschenkte Summen, hätte manches 

zum gemeinen Besten bestritten werden können. 

Dass die Hauptleute keine besondere Assessor es haben, ist bey ihren weni­

gen und geringen richterlichen Beschäftigungen, wohl keine Behinderung der Rechts­

pflege , da selbst die Oberhauptleute einige Jahrhunderte lang, ohne dergleichen, 

sehr gut zurechte gekommen lind. Die Convention von 1783 kann den Hauptleuten 
keine neue Geschäfte veranlassen j da in Gefolge Derselben die Untersuchungen vor 
der Regierung geschehen. 

In Betrachtung dessen, was von dem Ursprünge der Fürstlichen Domainen 

angeführet wird, in der Absicht daraus eine Verbindlichkeit des Fürstlichen Hauses 

herzuleiten, nach weicher es solche dem einheimischen Adel in Pacht zu geben ver­
pflichtet wä-e; so kann dieser Erzählung wenigstens der Voraug der Neuigkeit nicht 
abgesprochen werden. Da aber alle historische Zeugnisse ihr allzu laut und gerade 
widersprachen, als da's jemand durch sie in die Irre geführet werden könnte; so er­
halten die versuchte Behauptungen, d e daraus gezogen werden sollen, dadurch so 

wenig Stärke, als ein irriger Saz dadurch zur Wahrheit wird, wenn man ihn mehr­
mals wiederholet. 

• - Der Landfäffige Adel hatte vor und bey der Subjection an den Gütern fei­

ner Obrigkeit, des Ritterordens , so wenig einiges Recht, dass er lieh glüklich 

fchäzte, als er durch die Bemüharg Gotthards, für feine eigene Güter, nunmehr 
unter andern Privilegiis des Stiftischen Gnadenrechts theilhaft wurde. Wenn es er­
laubt wäre, in Deductionen einer Berechtigung, so wiiikührliche Erdichtungen zum 
Grunde zu legen, so wäre nichts leichter, als auf das unstreitige Eigenthum eines 
jeden Anspruch zu machen. 

Unter den ersten Herzögen Xettferischen Stammes, ist sieht dü6 geringste 

G 3 Spur 



Srrar von Verarrendirungen der Tafelgüter zu finden , wozu hätte sonst Herzog 
Friedrich im Landtagsschlufie von i6r8, erst den Adel dadurch gratinciren können, 

düfti Er verspricht, ihn gleich andern auf die Höfe zu nehmen. 

Ja, der Versa (Ter der Description de la Livonie, selbst ein einheimischer 

jimd am Hofe des Herzogs stellender Edelmann, der also keiner Parthtilichkeit ver­
dächtig seyn kann, legt es zu einem politischen Fehler aus, durch wclchcn die Für-
ß-en sieh manchen Verdruss zugezogen : dass man in neuern Zeiten, die Arrende 

eingeführt habe, um durch Erlheilung derselben, unruhige Leute zu gewinnen, 
Mali leistet aber nicht einmal Einer Wohlgebornen Ritter- und Landschaft, durch 

seinen unzeitigen Eifer gute Dienste, wenn man, truz allen Beweisen des Gegen­
theils , für den Adel ein erworbenes Rccht auf den Arrendebefiz der Aemter zu be­
haupten suchet, weil durch eine natürliche Folge das Fürstliche Haus, durch diese 
gewagte Anmaßungen gewarnet werden könnte, durch eine vorsichtige Zurükhal-
tung zu verhüten, dass defl'cn Woliltliaten nicht zur Bestärkung jener Vorurtheile 

gcmifsbrauchet werden. 

Mit Grund kann Eine Wohlgeborm Ritter- und Landschaft, in Gefolge 

des Facti von 1737, und der Verträge, durch welche dieses bestätiget worden, for­
dern : dass dem einheimischen Adel, nach dem ihm zugestandenen Vorrechte, die 

Fürstlichen Aemter Pfands- Arrends- und Amtsweife gegönnet werden ; aber dem 
Fürsten vorschreiben wollen, welche Art der Nuzzung Er dem Adel zu genüilen 
geben solle, solches hieße offenbar über den deutlichen Inhalt des vorgegangenen 
Vertrags hinaus gehen. 

Die Verarrendirung an den Meistbietenden, kann nicht als destructive an­
gesehen werden, da sie fast überall eingeführt ist, und ohne böse Folgen gefunden 
.wird, Sogar auf Bitte Einer Wohlgebornen Ritter- und Landschaft, hatte selbst die 
Republik solche zur Richtschnur gefezt, als 1726 die Ordinatio Futuri Reg!mini? 
entworfen wurde. 

\ 

. Was 



Was mm den Vorwand betrist:: als wär das Zusammenziehen mehrerer 

Aemter, in grosse Oekonomien schädlich, und lies eine deterioration des Lehns befürch­

ten; so wird jeder Unbefangener, das Leere eines solchen Vorgebens leicht einsehe». 

Man sucht die Welt zu überreden, die Baurcn in den Oekonomien waren 

übermäßig mit Arbeit beschweret worden. Ein Bewcifs, dass sie sich befler als un­

ter Arrendatoren befanden, war ihre Widersezzung, da die Oekonomien gehoben 

und zergliedert werden sollten; und ein anderer, dass der Gehorch nach den meisten 

Arrende-Kontrakten vergrößert wurde. Eben so fällt in die Augen, dass io Arren-

datores, davon jeder zu gewinnen sucht, mehr nöthig haben, und also der Bauer­

schaft gewiss schwerer fallen, als ein einiger Disponent, so lange die Oelconomie 

noch unter ihm stund. 

Dass in der Verbindung einer Ockonomie die einzelne Aemter einander 

Wechselweise unterstüzzen, und dass eine erfezzen kann, was dem andern abge­

het, dass sie vielweriger Bau-und Brennholz verbrauchen, und unendlich leichter 

eine Verbesserung des Akkerbaues, der Viehzucht, der Bauren zu lassen, als ein in 

Pacht flehendes Amt, fallt wohl unerinnert in die Augen. 

Auch die Erfahrung hat die Richtigkeit dieser S'äzze bewiesen. Da selbst 

in den sogenannten Jahren des Mifswachfes die Oekonomien andere Aemter mit Ge-

trayde unterstüzzet, und die, welche unter Auslieht des Fürstlichen Bevollmächtig­

ten gestanden, nach allen Vorschuß, gleichwohl zu Ende des Jahres einen ansehnli­

chen Vorrath von Getrayde übrig behalten haben. 

Hätte es sich ürigens gefunden, dass einer oder der andere unter den Fürst­

lichen Disponenten die Güter durch schädliche Verwaltung verwahrloset, oder die 

Bauren über die Gebühr belästiget: warum wurde Er nicht zur Verantwortung ge­

zogen? Dieses fehlt so weit, dass die meisten von ihnen eben die Aemter zur Ar­

tende behielten, die sie vorher Amtsweise disponirten. Zur gegründeten Vermu­

thung, dass mau ihre Amtsverwaltung einer Belohnung würdig fand. 

Sehr 
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Sehr übel ist Eine JVoklgeborne Ritter- und Landschaft berichtet, wann 

man Sie üerredet hat, als wäre das von Sr. Hochskrstlkhen Durchlaucht erkaufte 

Fürstcnthum in Schlesien, von den Revenuen des Lohns erkaufet. 

Denn, so gewiss es ist, dass Höchstdiefelbcn, über das, was Ihnen nach 

Abzug der nöthigen Ausgaben des Staats, von Dero LehaseinJtiinftcn überbleibet, 

mit der allerimumschränktcstc-n Freyheit zu disponiren, Fug und Recht haben, so 

gewiss Sie niemanden darüber Rechenschaft zu geben schuldig find ; eben so gewiss 

ist es auch, dass die erftgedaehte Kaufgeldcr, lediglich aus Dero Wartenbergschen 

und andern Allodialeinkiinftcn hcrgeflofl.cn, wie solches augenscheinlich zu beweisen 

wär, wenn es nöthig oder anständig wäre* dergleichen hingeworfene Unrichtigkei­

ten, wie die, deren Eine Wohlgeborne Ritter- und Landschaft, so viel auf blolTes 

tiörenlagen, in ihre Vorstellung aufgenommen hat, zu widerlegen. 

^ Wenn endlich sogar der Geldmangel, über welchen man sich beschweret, 

und die häufigen unter den Adel entstehende Concurse, dem Herzoge zur Last gele­

get werden wollen j so beweiset solches in der That, wie wenig man gegründete 

Beschwerden haben muss, da man zu so offenbar nichtigen zu greifen gezwungen 

ist. Dergleichen eitle Nichtigkeiten sollten billig in Schriften, die im Namen Einer 

ganzen Landschaft ausgestellet worden-, nie erscheinen. 

So viel Ieztlich die Schritte betrist, zu welchen Sr. Hochfürstlichen Durch­

laucht bey Dero Zuriikkunft von Ihrer Reife, Sich genöthiget gesehen ; so find 

Hüchstdieselben von derer Richtigkeit und genauen Uebereinstimmung mit den Gc-

fezzen so vollkommen überzeugt, dass Sie auf keine W;ife haben vermuthen kön­

nen, darüber jemals einige Beschwerde <>von Seiten Einer IVohlgebornen Ritter- und 

Landschaft zu vernehmen. Sie fanden, dass Dero Wohlgebornen Oberräthe bey 

den in Dero Abwesenheit gemachten Operationen, die Ihnen in den Gesezzen zuge­

standenen Jßesugniffe überschritten hatten, und trugen solches Sr. Königlichen Maje­

stät vor , wie Sie durch die Grundgefezze angewiesen .sind. Die Wohlgebornen 

Oberräthe, die eben.diesen Weg. einschlugen, suchten ausführlich genug, ihre ger 

tbane 
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thane Schritte zu rechtfertigen ; aber nach reifer Untersuchung der bcydci'fcitigca 

Gründe, fiel der Ausspruch der Gerechtigkeit gcm'äs aus» — -

Beruhiget durch denselben, und voll chcrbietiger Dankbarkeit gegen die 

Gerechtigkcitsliebe Ihres erleuchteten Kimtgs / konnten Sr. Hochfürßlichin Durch -

taucht nicht vermuthen, dass es der Arglift einiger unruhigen Personen gelingest 

würde, neue Verwirrungen zu stiften, unJ einen Theil Ekicr fVdhlgehonten Ritter­

und Landschaft zur Widcrsezlichkeit gegen die Oberherrschaftlichen Erklärungen# 

und so weit zu verleiten, dass selbiger sich nicht nur zum Richter zwischen Ihnen 

und Ihren Räthen, zum Richter über Sie und Höqhstdero Verhalten,-sondern gar 

zum Richter über die Bestimmung der Gränzen der Königlichen Autorität, so unbe­

fugt und eigenmächtiger Weise auszuwerfen, kein Bedenken tragt. 

Nach Ihrer Landesväterlichen Huld und Zuneigung, wünschen Sic, dass 

Selbige Sich durch weitere Fehltritte keinen Unannehmlichkeiten aussetzen, son­

dern nach dem rühmlichen Beyspiele desjenigen Theils ihrer Mitbrüder, welche ohne 

lieh'von leichtsinnigen Aufwieglern" verleiten zu lassen', ihr gerechtes Misfallen an 

jenen Pflichtwidrigen Unternehmungen an den Tag gelegt haben, das wahre Wohl 

des Vaterlandes, und die der AllerdurehJauchtigstcn Oberherrschaft schuldige Ehr­

furcht, zum Führer ihrer Schritte wählen möchten. 

Und so wenig Sie Sich' entschließen können, Sich und Dero Nachfolgern 

'am Fürstenthum, Verpflichtungen aufbürden zu lassen, welche Dero klaren Regie­

rungsrechten directe zuwider laufen, als welchen Höchftdieselbe so wie allen falschen, 

unrechtmässigen und beleidigenden, so in der eingegebenen Vorstellung enthalten ist, 

auf das ernstlich und nachdrüklichste widersprochen, auch Ihre und Dero Fürstlichen 

Successoren, Fürstlichen Rechte und Würde dagegen bewahren. '• 

1 " ' Desto mehr Vergnügen werdän Sie Sich daraus 'machen, aus eigener Be­

wegung und Zuneigung Einer IVohlgebornen Ritter- und Landschaft, bey jeder Ge­

legenheit so viel an Ihnen ist, und die Umstände es erlauben, zu gratificiren, und 

Selbige von Dero Landesväterlichen Wohlwollen zu überzeugen. 

H No. 5. 
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No. 5. 

N o t e .  

jEine WoMgebome Ritter- und Landschaft fühlt fleh durch die Beantwortung 

des Durcblancbtigfitn Herzogs, auf Jhre bey Eröfnung des Landtages an Höchft-

Denfelben abgelassene Vorstellung äusserst indigniret. 

ES herrschet durinn eine Sprachc. die sich ganz unter derjenigen 

Würde befindet, die Sr. Hocbfärfil. 1Durch/, der Herzog Sich selbst und feinem 

Mitstande der Gesezgebung, schuldig ist«. 

Die Vorstellung E. Wohlgeb. Ritter - und Landschaft, weit entfernt, 

dazu eine Veranlassung gegeben zu haben, hätte vielmehr zum Beweise dienen 

können» wie sehr Eine Wohlgeborne Ritter- und Landschaft darauf bedacht ge­

wesen sey, das allgemeine gar nicht vorgebildete* sondern würkliche Unglük, 

in welches das Vaterland unter der gegenwärtigen Regierung herabgesunken, 

welches jeder Stand im Staate aufs lebhafteste fühlet, und nicht von einigen 

Aufwieglern, wie Sr, Hocbfilrstt. Durchs, zu glauben scheinen, sondern durcBi 

die allgemeine Stimme des Volks bestätiget wird, mit möglichsten Menagement 

zu schildern. 

Und forscht man nach Gründen in der Antwort des Ditrcblaurbtigßen 

JJerzogtr, welche doch allein nur ei» klagendes freyes Volk beruhigen könnten; 

So vermisst matt überall ZviCimmenhang der Begriffe * richtige Schlufssolge, 

Kenntnise des allgemeinen uyd besondern Staatsrechts und Liebe fürs Vaterland 

und dessen Gefezze. 

Kurz, diese Beantwortung mit der Vorstellung > worauf sie erfolget 

ist, zusammen gehalten, erscheinet aLs das Product einer Feder, die in kei­

nem freyen .Staate geduldet werden mListe. 

Ohne 



'Ohne aßb durch die Aeusserungen der WoMgeb; Ober, und Regic-

#nngsräthe, noch besonders überzeugt worden zu seyn, dass Sie nicht nur kei­

nen Antheil aft abgedachter Herzog!. Beantwortung genommen, sondern auch, 

duft dieselbe ihren gefezlichen Gutachten ganz entgegen, von anderweitigen 

Rathgebern, welche die Gefezze ausdrüklichr.von allen Landesangelegenheiten 

zu entfernen grbieten, an die Hand gegeben, und abgelistet worden seyn 

müflfe, würde der Innhalt derselben E. XV. R. und Landschaft schon hinlänglich 

versichert haben» dass solche der bekannten Edlen Denkungsart und Verpflich­

tung der Wodlgeb. Herren Ober- und Regierungsräthe keines weges zur Last 

geleget werden könne. ... •-

Ob nun zwar solchergestalt die ostberegte Antwort Sr, HocbfRrstlichtn 

Durchs, des Herzoges, da selbige wider den ausdrüklichen Rath der Wohlgeb. 

Herren Ober, und Rcgiermigsräthe, als Seiner alleinigen Assessoren in der Re­

gierung dieser Herzogtümer, offenbar anläuft, von Einer Wohlgcb. Ritter­

und Landschaft eigentlich als eine Nullität betrachtet werden müsse, gleichwohl 

aber daraus, besonders, wenn man auf die vorhergegangenen illegalen Hand­

lungen des Durchs, Herzoges Rüklicht nimmt, deutlich zu Tage liegt, dass 

Möchstderfelbe keinen persönlichen Willen Jhabe, diejenigen Grundfäzze anzuer­

kennen, worauf die allgemeine und Privatwchlfart, "die Sicherheit des Lebens, 

der Ehre und des Eigenthums aller Landeseinwohner beruhet; So mag diese 

widergesetzliche Antwort Sir. Hccbfärßl. Durch!, des Herzoges E. Wohlgebornen 

Ritter - und Landschaft doch wenigstens darzti dienen, der unpartheyfchen W elr 

zu documentiren, dass Eine Wolilgeb. Ritter - und Landschaft sich in dem Fniie 

befinde, alle fernere Unterhandlungen über die Wiederherstellung der zerrütte­

ten Wohlfurt dieser Herzogtümer, mit der Person des Durcblaticbtigßm Herzo­

ges aufzuheben, und andere rechtliche Mittel und Wege einschlagen zu müssen, 

um solchen Zwek zu erreichen, und das Vaterland aus der äussersten Bedrük-

kung, unter der es fchon lange seufzet, sobald als möglich zu befreyen. 

Dieser 



- Dieser ubgenöthigten Erklärung, fügt Eine \Voh1gcbbrn<^ Ritfrei1, und 

Landschaft: die Emfnungtno'di hinzu, dass, da nach allen*obigen zur pv-rfun1-

Mchcn Unterhandlung • mit "dem Durchlauchtigsten Herzoge, keine Hofliung melir 

übrig bleibet,' Sie Ihre Lrmdtagsfeßionen, Ihrem-erstem Entschlüsse gemiiS, bis 

zum I5ten Juniuis dieses Jahres 'ausgesetzet' habe. "" ' ' ' ^ "'XT' ^ - " 

Zugleich at>er ersuchet Unterzeichneter 'die Wohlgcb. Herren Ober*, 

und Regicrungsrifthe, im Namen Einer Wohlgebornen Ritter- und Landschaft 

hierdurch ergeben#, den ganzen-Innhalt'dieser Note zur -Wissenschaft Sr, Hoch-

fiirßi. Durch/, des Herzoges zu bringen» und Ihre ausgezeichnete 'patriotische Ge­

sinnungen dem Vaterlands, nach wie vor, zu erhalten, 
1 «• - . - * ' » - r* f • • > 
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